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1    Rechtsgrundlagen 
    

  Baugesetzbuch 

 

 (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634) 

    

  Baunutzungsverord-
nung 

 (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786)  

    

  Planzeichenverordnung  PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057); die im 
nachfolgenden Text zitierten Nummern beziehen sich auf den Anhang 
zur PlanZV 

    

  Landesbauordnung für 
Baden-Württemberg 

 (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. S. 416), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2019 (GBl. S. 612, 613)  

    

  Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg 

 (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. BW S. 581, ber. 
S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.05.2019 (GBl. 
S. 161,186) 

    

  Bundesnaturschutzge-
setz  

 (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 13.05.2019 (BGBl. I S. 706) 

    

  Naturschutzgesetz Ba-
den-Württemberg 

 (NatSchG Baden-Württemberg) vom 23.06.2015 (GBl. 2015 S. 585), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.11.2017 (GBL. S. 597) 

    

  Bundes-Immissions-
schutzgesetz 

 (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 
(BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.04.2019 
(BGBl. I S. 432) 
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2    Planungsrechtliche Festsetzungen (PF) mit Zeichener-
klärung 

    

    Allgemeines Wohngebiet  

Die Nutzungen nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO (die der Versorgung des 
Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht 
störende Handwerksbetriebe), können nur ausnahmsweise zugelassen 
werden (§ 1 Abs. 5 BauNVO).  

Die Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nrn. 1-5 BauNVO (Betriebe des Beher-
bergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen 
für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe, Tankstellen) werden nicht Be-
standteil des Bebauungsplanes (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO). 

Fernmeldetechnische Hauptanlagen sowie Haupt- oder Nebenanlagen 
zur Erzeugung von Energie durch Windkraft nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 
BauNVO bzw. § 14 Abs. 2 BauNVO sind nicht zulässig (§ 1 Abs. 5 
BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO). Die Zulässigkeit von fernmelde-
technischen Nebenanlagen im Sinne von § 14 Abs. 2 BauNVO wird da-
hin gehend modifiziert, dass Mobilfunkanlagen unzulässig sind (§ 14 
Abs. 2 BauNVO, § 1 Abs. 6 i.V.m. Abs. 9 BauNVO). 

Ausnahmsweise können Elektro-Tankstellen als einzelne Ladesäulen 
im Sinne von Tankstellen oder nicht störenden Gewerbebetrieben zu-
gelassen werden (§ 1 Abs. 9 BauNVO). 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 4 BauNVO; Nr. 1.1.3. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung) 

    

  GRZ .... 

 

 Grundflächenzahl als Höchstmaß  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 1 und § 19 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.5. PlanZV; siehe Typenschablone) 

    

  

WA 
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  Überschreitung der 
Grundfläche  

 Die zulässige Grundfläche darf neben der in § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO 
getroffenen Vorschrift durch nicht vollflächig versiegelte 

− Stellplätze und 

− Zufahrten zu Stellplätzen und Garagen  

um weitere 50 % überschritten werden. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 19 Abs. 4 BauNVO) 

    

  GH .... m ü. NN  Maximal zulässige Gesamt-Gebäudehöhe über NN  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 3 u. § 20 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.7. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

  WH .... m ü. NN  Maximal zulässige Wandhöhe über NN  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 3 u. § 20 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.7. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

  Maßgaben zur Ermitt-
lung der Gebäudehöhe 
(GH ü. NN und WH ü. 
NN) 

 Die Festsetzungen zu den Gebäudehöhe gelten für Gebäudeteile des 
Hauptgebäudes, die für die Abwehr gegen Wetter-Einflüsse erforderlich 
sind (z.B. Dach einschließlich Dachüberstände) sowie für Anlagen zur 
Gewinnung von Sonnenergie (Wärme, Elektrizität). Ausgenommen sind 
Anlagen zur Gewinnung von Sonnenergie (Wärme, Elektrizität) sowie 
untergeordnete anderweitige Bauteile (z.B. Schornsteine, Antennen 
etc.). 

Die GH ü. NN wird an der höchsten Stelle der Dachkonstruktion gemes-
sen (bei Pultdächern einschließlich Dachüberstand, bei Flachdächern 
einschließlich Attika oder sonstigen konstruktiven Elementen).   

Bei Gebäuden mit Pultdach bzw. Flachdach muss die die GH ü. NN um 
1,25 m unterschritten werden.  

Sofern bei Gebäuden mit Flachdach die Dachhaut des obersten Gescho-
ßes die festgesetzte WH ü. NN überschreitet ist dieses Geschoß gegen-
über dem darunterliegenden Geschoß bezüglich der Geschoßfläche, um 
mind. 33 % kleiner auszuführen. Nicht vollständig geschlossene Gebäu-
deteile (z.B. Terrassen-Überdachung, Dachvorsprünge etc.) bzw. nur 
temporär geschlossene Gebäude bzw. Gebäudeteile, die nicht für den 
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dauernden Aufenthalt auch im Winter geeignet sind (z.B. Pergola, Zelt) 
bleiben hiervon unberücksichtigt. 

Die WH ü. NN wird am Schnittpunkt der Außenwand (außen) mit der 
Dachhaut (außen) gemessen. Sofern sich in diesem Bereich Brüstungen 
oder Geländer befinden ist an deren Oberkanten zu messen, sofern sie 
nicht überwiegend transparent ausgeführt sind (z.B. dünne Gitterstäbe, 
transparentes Glas).  

Bei deutlich untergeordneten Abschnitten von Außenwänden bleibt eine 
Überschreitung der WH ü. NN unberücksichtigt, sofern diese Abschnitte 
zum Gebäude hin zurückspringen. Überschreitungen der WH ü. NN 
durch Bauteile wie Zwerchgiebel oder Widerkehre bleiben unberücksich-
tigt, sofern evtl. getroffene Vorschriften zu den genannten Bauteilen ein-
gehalten bleiben.  

Bei Gebäuden, die im Bereich von zwei verschiedenen der jeweiligen 
Festsetzungen zur Gebäudehöhe liegen (durch Nutzungskette getrennt) 
ist entsprechend der Lage des Gebäudes zu interpolieren. 

Die Einhaltung einer evtl. vorgeschriebenen Zahl von Vollgeschoßen 
bleibt von den o.g. Vorschriften unabhängig.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.8. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

  o  Offene Bauweise  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 1 BauNVO; Nr. 3.1. PlanZV; siehe 
Typenschablonen) 

    

  a  Abweichende Bauweise (Kettenhaus); das Hauptgebäude muss an 
die nördliche Grundstücksgrenze herangebaut werden. Ausgenommen 
hiervon ist das Gebäude im Bereich des geplanten Grundstücks mit der 
Nummer 5a. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 4 BauNVO; siehe Typenschablone) 

    

    Nur Einzelhäuser zulässig  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 2 BauNVO; Nr. 3.1.1. PlanZV; siehe 
Typenschablone) 

E 
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    Nur Einzel- und/oder Doppelhäuser zulässig  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 2 BauNVO; Nr. 3.1.4. PlanZV; siehe 
Typenschablonen) 

    

    Nur Hausgruppen zulässig  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 2 BauNVO; Nr. 3.1.3. PlanZV; siehe 
Typenschablonen 

 

    

    Baugrenze 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 23 Abs. 1 u. 3 BauNVO; Nr. 3.5. PlanZV; 
siehe Planzeichnung) 

    

    Umgrenzung von Flächen für Garagen und/oder Carports; Garagen 
und/oder Carports sind nur innerhalb dieser Flächen (und innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen) zulässig.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; § 12 BauNVO; Nr. 15.3. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung) 

    

  Nebenanlagen und 
sonstige bauliche Anla-
gen außerhalb der 
überbaubaren Grund-
stücksfläche 

 In dem Baugebiet sind die gemäß § 14 BauNVO zulässigen Nebenan-
lagen und nicht überdachte Stellplätze auch außerhalb der überbauba-
ren Grundstücksflächen bzw. außerhalb der Flächen für Garagen und/o-
der Carports zulässig. Zur Verkehrsfläche ist mit überirdischen baulichen 
Anlagen ein Mindestabstand von 1,00 m freizuhalten, um die Sicherheit 
und Leichtigkeit des Verkehrs nicht zu beeinträchtigen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §§ 12, 14 u. 23 BauNVO) 

    

  E.../D.../H... Wo  Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden; die Dif-
ferenzierung nach Bauweise bzw. Zuordnung ist wie folgt bestimmt:  

   −  E... als max. Wohnungsanzahl pro Einzelhaus (als Wohnge-
bäude) 

   −  D... als max. Wohnungsanzahl pro Doppelhaushälfte (als 
Wohngebäude) 

ED 

GA 

H 
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   −  H... als max. Wohnungsanzahl pro Wohngebäude (z.B. pro Ket-
tenhauselement) 

   (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB; siehe Typenschablonen) 

    

    Verkehrsflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.1. PlanZV; siehe Planzeichnung)  

    

    Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung als Fußgän-
gerbereich sowie zur Nutzung durch landwirtschaftliche Fahr-
zeuge 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.3. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

    Verkehrsflächen als Begleitfläche; für Straßenbegleitgrün, Stell-
plätze, Randflächen (z.B. Schotter-Rasen, Rasenpflaster etc.) 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; siehe Planzeichnung) 

    

    Einzelner Stellplatz in der öffentlichen Verkehrsfläche;  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; siehe Planzeichnung) 

    

    Straßenbegrenzungslinie mit Bemaßung für das Regelprofil; äußere 
Umgrenzung aller Verkehrsflächen (Bemaßung beispielhaft aus der 
Planzeichnung)  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

  Unterirdische Bauweise 
von Niederspannungs-
leitungen 

 Niederspannungsleitungen sind ausschließlich in unterirdischer Bau-
weise zulässig.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 

    

  Behandlung von Nie-
derschlagswasser in 
dem Baugebiet 

 Die Ableitung des Abwassers im Baugebiet erfolgt im Trennsystem. Das 
Schmutzwasser wird an den in der Gemeinde vorhandenen Mischwas-
serkanal geleitet. 

5,50 

P  
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Niederschlagswasser (private Dach- und Oberflächenwasser) ist direkt 
oder in Retentionszisternen gesammelt und gedrosselt an die öffentliche 
Regenwasserkanalisation einzuleiten. 

Nicht schädlich verunreinigtes Oberflächenwasser der öffentlichen Ver-
kehrsflächen sowie der Drosselüberlauf aus privaten Retentionszisternen 
wird, wegen der ungenügenden Versickerungsfähigkeit der anstehenden 
Böden, über die öffentliche Regenwasserkanalisation einem Retentions-
becken zugeleitet und von dort gedrosselt in die "Scherzach" eingeleitet. 

Schädliche Verunreinigungen des abzuleitenden Niederschlagswassers 
oder eine Vermischung mit Schmutzwasser sind unzulässig. 

Für alle baukonstruktiven Elemente, die großflächig mit Niederschlags-
wasser in Berührung kommen (z.B. Dachdeckungen, jedoch nicht Rin-
nen, Fallrohre, Geländer etc.) sind Oberflächen aus Zink, Titan-Zink, 
Kupfer oder Blei unzulässig, sofern diese Oberflächen nicht mit geeig-
neten anderen Materialien (z.B. Kunststoff-Beschichtung) dauerhaft ge-
gen Niederschlagswasser abgeschirmt werden.  

(§ 9 Abs. 1 Nrn. 14 u. 20 BauGB) 

    

    In dem Bereich ist Regenwasser zurück zu halten und soweit dies die 
Bodenbeschaffenheit zulässt über die belebte Bodenzone zu versickern. 
Der Bereich ist als naturnaher Retentionsteich mit natürlichen Bö-
schungswinkeln anzulegen. Ein Dauerstau ist nicht zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB; Nr. 10.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

    Öffentliche Grünfläche als Retentionsbereich und Ortsrandeingrü-
nung  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB; Nr. 9. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

    Öffentliche Grünfläche als Durchgrünung  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB; Nr. 9. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

  Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und 

 Für die Außenbeleuchtung sind nur mit Lichtstrahl nach unten gerich-
tete, vollständig insektendicht eingekofferte (staubdichte) LED-Lampen 
oder nach dem Stand der Technik vergleichbare insektenschonende 

R 
71

Öffentliche Grünfläche 

Öffentliche Grünfläche 
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zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft 

Lampentypen mit einer max. Lichtpunkthöhe von 4,50 m über der Ge-
ländeoberkante zulässig.  

Es sind nur Photovoltaik-Module zu verwenden, die weniger als 6 % 
polarisiertes Licht reflektieren (je Solarglasseite 3 %). 

Die öffentliche Grünfläche als Retentionsraum und Ortsrandeingrünung 
ist durch zweischürige Mahd bei Verzicht auf Düngung extensiv zu pfle-
gen. 

Die Maßnahmen bzw. Vorschriften sind im gesamten Geltungsbereich 
durchzuführen bzw. zu beachten. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

    

  Bodenbeläge in dem 
Baugebiet  

 In dem Baugebiet (private Grundstücke) sind für  

− Stellplätze und 

− Zufahrten und andere untergeordnete Wege 

ausschließlich wasserdurchlässige Beläge (z.B. in Splitt verlegtes Pflas-
ter mit Rasenfuge, Drainfugenpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen, 
Kiesflächen) zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

    

    Leitungsrecht zu Gunsten der Gemeinde Grünkraut zur Verlegung und 
Unterhaltung von Regenwasser-Kanälen. Innerhalb des Schutzstreifens 
sind unzulässig: 

− bauliche Anlagen (z.B. auch Dauerstellplätze) 

− über die Bodenarbeiten der gärtnerischen Nutzung hinaus gehende 
Erdarbeiten 

− Anpflanzen von Bäumen und tief wurzelnden Sträuchern 

− Lagerung schwer transportabler Materialien 

− sonstige Einwirkungen, die den Betrieb oder die Sicherheit der Lei-
tung beeinträchtigen können 

− Anpflanzen von Gehölzen über 5,00 m Höhe (max. natürliche 
Wuchshöhe 5,00 m) 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB; Nr. 15.5. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

LR 
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    Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes, Lärmschutz-Festsetzung 1 mit folgendem In-
halt:  

− Die Außenbauteile der Aufenthaltsräume sind gemäß den Anforde-
rungen der DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau - auszuführen. An 
den Fassaden liegt maximal die Anforderung von Lärmpegelbereich 
III (maßgeblicher Außenlärmpegel von 61 dB(A) bis 65 dB(A)) vor. 
Daraus ergibt sich für die Außenbauteile der Aufenthaltsräume ein 
erforderliches Gesamtschalldämm-Maß R'W,res von mindestens 
35 dB(A). 

− Die zur Lüftung von zum Schlafen bestimmten Räumen (z.B. 
Schlafzimmer, Kinderzimmer) benötigten Fensteröffnungen sind 
vollständig auf die der Bundes-Straße B 32 abgewandten Gebäu-
deseiten (nach Nordwesten, Südosten, Südwesten) zu orientieren. 

− Ausnahmen von der Orientierungspflicht können zugelassen wer-
den, wenn eine Unterbringung von Fensteröffnungen entsprechend 
der Orientierungspflicht unter der Voraussetzung von funktional be-
friedigenden Raumzuschnitten unmöglich ist und wenn die betref-
fenden Räume ersatzweise mit aktiven lüftungstechnischen Anla-
gen versehen werden, die einen zum Zwecke der Gesundheit und 
Beheizung erforderlichen Mindestluftwechsel sicherstellen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB; Nr. 15.6. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

    Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes, Lärmschutz-Festsetzung 2 mit folgendem In-
halt:  

− Wohnnutzungen sind nur nach Eintritt des Umstandes, dass die 
Glascontainer des östlich befindlichen Wertstoffhofes bis zu einem 
Abstand von mindestens 45 m zum Geltungsbereich abgerückt wer-
den, zulässig. Bis zum Eintritt des genannten Umstandes sind aus-
schließlich Nutzungen zulässig, die nicht für den nicht nur vorüber-
gehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind. 

(§ 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB; Nr. 15.6. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

   LS 1 

LS 2 
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    Zu pflanzender Baum, verbindlicher Standort, innerhalb der jeweili-
gen Verkehrsfläche als Begleitfläche; es sind ausschließlich Gehölze aus 
der Pflanzliste zu "Pflanzungen in den öffentlichen und privaten Flä-
chen" zu verwenden. Der Baum ist bei Abgang durch eine entsprechende 
Neupflanzung zu ersetzen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB; Nr. 13.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

    Zu pflanzende Sträucher, variabler Standort innerhalb der jeweiligen 
privaten Grünfläche; es sind ausschließlich Gehölze aus der Pflanzliste 
zu "Pflanzungen in den öffentlichen und privaten Flächen" zu verwen-
den. Die Sträucher sind bei Abgang durch entsprechende Neupflanzun-
gen zu ersetzen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB; Nr. 13.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

  Pflanzungen in den 
öffentlichen und priva-
ten Flächen 

 Pflanzungen: 

− Für die Pflanzungen in den öffentlichen und privaten Flächen sind 
ausschließlich standortgerechte, heimische Bäume und Sträucher 
aus der unten genannten Pflanzliste zu verwenden. 

− Die öffentlichen Grünflächen als Retentionsbereich und Ortsrandein-
grünung sind mit Gehölzen zu bepflanzen. Abgehende Gehölze sind 
durch eine entsprechende Neupflanzung zu ersetzen. 

− Unzulässig sind Gehölze, die als Zwischenwirt für die Erkrankungen 
im Obst- und Ackerbau gelten, speziell die in der Verordnung zur 
Bekämpfung der Feuerbrandkrankheit (Feuerbrandverordnung vom 
20.12.1985, BGBl. I, 1985 S. 2551, zuletzt geändert durch Arti-
kel 3 § 5 des Gesetzes vom 13.12.2007, BGBl. I S. 2930) genann-
ten. 

Für die öffentlichen Flächen festgesetzte Pflanzliste: 
    

    

   Bäume 1. Wuchsklasse   

   Spitz-Ahorn Acer platanoides 
   Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 
   Schwarz-Erle Alnus glutinosa 
   Grau-Erle Alnus incana 
   Hänge-Birke Betula pendula 
   Rotbuche Fagus sylvatica 
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   Zitterpappel Populus tremula 
   Stiel-Eiche Quercus robur 
   Silber-Weide Salix alba 
   Sommer-Linde Tilia platyphyllos 
   Berg-Ulme Ulmus glabra 
     
   Bäume 2. Wuchsklasse   

   Obsthochstämme  
   Feld-Ahorn Acer campestre 
   Hainbuche Carpinus betulus 
   Vogel-Kirsche Prunus avium 
   Sal-Weide Salix caprea 
   Fahl-Weide Salix rubens 
   Vogelbeere Sorbus aucuparia 
     

   Sträucher  

   Roter Hartriegel Cornus sanguinea 
   Gewöhnliche Hasel Corylus avellana 
   Eingriffliger Weißdorn Crataegus monogyna 
   Gewöhnliches Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 
   Faulbaum Frangula alnus 
   Gewöhnlicher Liguster Ligustrum vulgare 
   Rote Heckenkirsche Lonicera xylosteum 
   Gewöhnliche Traubenkirsche Prunus padus subsp. padus 
   Schlehe Prunus spinosa 
   Echter Kreuzdorn Rhamnus cathartica 
   Hunds-Rose Rosa canina 
   Grau-Weide Salix cinerea 
   Purpur-Weide Salix purpurea 
   Fahl-Weide Salix rubens 
   Mandel-Weide Salix triandra 
   Korb-Weide Salix viminalis 
   Schwarzer Holunder Sambucus nigra 
   Trauben-Holunder Sambucus racemosa 
   Wolliger Schneeball Viburnum lantana 
   Gewöhnlicher Schneeball Viburnum opulus 

   (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

    

  Pflanzungen in dem 
Baugebiet (private 
Grundstücke) 

 Pflanzungen: 

− Für die Pflanzungen in dem Baugebiet sind standortgerechte, hei-
mische Bäume und Sträucher aus der oben genannten Pflanzliste 
zu verwenden. 
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− Auf max. 5 % der Grundstücksfläche sind auch Sträucher, die nicht 
in der o.g. Pflanzliste festgesetzt sind, zulässig (z.B. Ziersträucher, 
Rosen-Züchtungen). 

− Pro 500 m² (angefangene) Grundstücksfläche ist mindestens 
1 Laubbaum aus der o.g. Pflanzliste zu pflanzen. Abgehende 
Bäume sind durch eine entsprechende Neupflanzung zu ersetzen. 

− Im Übergangsbereich zur freien Landschaft und in Bereichen, die 
an öffentliche Flächen angrenzen, sind ausschließlich Laubgehölze 
zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

    

  Dachbegrünung 

 

 Flachdächer mit einer Dachneigung von bis zu 3° sind als Beitrag zum 
Klimaschutz sowie als Lebensräume für Flora und Fauna mit einer ex-
tensiven Dachbegrünung zu versehen. Ausgenommen hiervon sind 
Dachterrassen sowie Flächen für Photovoltaik- und Solaranlagen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

    

    Abgrenzung ("Nutzungskordel") von unterschiedlichem Maß der Nut-
zung  

(§ 9 Abs. 1 BauGB und § 16 Abs. 5 BauNVO; Nr. 15.14. PlanZV; siehe 
Planzeichnung)  

    

    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
"Buchenstraße" der Gemeinde Grünkraut  

(§ 9 Abs. 7 BauGB; Nr. 15.13. PlanZV; siehe Planzeichnung) 
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3    Örtliche Bauvorschriften (ÖBV) gemäß § 74 LBO  
mit Zeichenerklärung 

    

    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der örtlichen Bauvorschrif-
ten zum Bebauungsplan "Buchenstraße" der Gemeinde Grünkraut  

(§ 9 Abs. 7 BauGB, Nr. 15.13. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

  Dachformen  Alle vorgeschriebenen Dachformen gelten nur für Dächer von Hauptge-
bäuden und von Garagen. Für deutlich untergeordnete Bauteile dieser 
Dächer (z.B. Gaupen, Zwerchgiebel) sind andere Dachformen zulässig. 
Untergeordnet sind diese Bauteile dann, wenn sie nicht mehr als 50% 
der Hausbreite, gemessen jeweils an den Außenkanten der sich gegen-
überliegenden Hauswände, einnehmen. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

  SD  Dachform Satteldach mit folgenden Maßgaben:   

− Vertikale Versätze von sich gegenüberliegenden Dach-Ebenen (hö-
henmäßig versetzter First) sind zulässig; sie werden auf 
max. 1,75 m (senkrecht gemessen von Oberkante Teil-First zu 
Oberkante Teil-First) beschränkt; 

− Bei Anbauten an das Hauptgebäude können geneigte Dach-Ebenen 
von den darüber liegenden Dach-Ebenen abgesetzt werden, sofern 
sie mit ihrer höchsten Seite vollständig mit der Fassade des Haupt-
gebäudes verschneiden ("angepultetes Dach"); die Grundfläche ei-
nes einzelnen Anbaus darf 50 m2 und die Summe dieser Anbauten 
für ein Haus bzw. Haushälfte/Haus-Element max. 25% der gesam-
ten Grundfläche des Hauses bzw. Haushälfte/Haus-Elementes nicht 
überschreiten.  

− Geneigte Dachebenen quer zur Haupt-Firstrichtung, welche die 
Firstlinie schneiden (Krüppelwalm) sind zulässig; sie werden auf 
max. 1,50 m Höhe (senkrecht) bzw. 2,00 m Trauflänge beschränkt. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO; siehe Typenschablonen) 
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  FD  Dachform Flachdach; als Flachdächer gelten Dächer bis zu einer Dach-
neigung von max. 3°. 

Nur bei der Errichtung eines Flachdaches ist ein weiteres Geschoß als 
Terrassengeschoß zulässig. Hauptgebäude mit einem Terrassengeschoß 
sind solche, bei denen die Geschoßfläche des obersten Geschoßes um 
mind. 33 % kleiner als jedes der darunter liegenden freien, d.h. rundum 
sichtbaren Geschoße ist; nichtüberdachte Terrassen und Balkone sowie 
Dachüberstände bis 0,20 m des obersten Geschoßes bleiben unberück-
sichtigt. Für die Dächer der Terrassengeschoße gelten die Dachformen 
entsprechend dieser Vorschrift. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO; siehe Typenschablonen) 

    

  WD  Dachform Walmdach (auch als Zeltdach zulässig)  

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO; siehe Typenschablonen) 

    

  PD  Dachform Pultdach mit folgender Definition: Mindestens 75 % aller 
Dach-Ebenen des jeweiligen Hauptgebäudes müssen zueinander paral-
lel sein. Die Fläche einer Dach-Ebene wird in der senkrechten Projektion 
auf die Fläche gemessen. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO; siehe Typenschablonen) 

    

  DN .... - ....°  Dachneigung; Winkel zwischen der Horizontalen und der Ebene des 
Daches als Mindest- und Höchstmaß; gilt für das Dach des Hauptgebäu-
des sowie für Terrassengeschoße und für Widerkehre und Zwerchgiebel 
ab 6,00 m Breite (Außenkante Außenwand) sowie für geneigte Dächer 
von Garagen. Die Dachneigung von Widerkehren muss mit der des zu-
gehörigen Hauptgebäudes identisch sein. 

Auf Grund der für die entsprechenden Dachformen unterschiedlich fest-
gesetzten Dachneigungen gilt folgende Unterscheidung: 

− Hauptgebäude mit einem Terrassengeschoß sind solche, bei denen 
die Geschoßfläche des obersten Geschoßes um mind. 33 % kleiner 
als jedes der darunter liegenden freien, d.h. rundum sichtbaren Ge-
schoße ist; nichtüberdachte Terrassen und Balkone des obersten 
Geschoßes bleiben unberücksichtigt. 
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− Hauptgebäude mit Pultdach sind solche bei denen mindestens 
75 % ihrer Dach-Ebenen parallel sind. 

− Hauptgebäude mit Flachdach weisen eine maximale Dachneigung 
von 3° auf. 

Die Dach-Ebenen der jeweiligen Baukörper von Hauptgebäuden sind in 
der gleichen Dachneigung auszuführen. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO; siehe Typenschablonen) 

    

  Solar- und Photovolta-
ikanlagen auf Dächern 

 

 Thermische Solar- und Photovoltaikanlagen sind der gewählten Dach-
neigung entsprechend parallel zur Dachfläche, auf der sie befestigt wer-
den, auszuführen. Dies gilt nicht für Flach- und Pultdächer. Die Aufstän-
derung thermischer Solar- bzw. Photovoltaikanlagen auf Flach- und 
Pultdächern ist nur unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 

− die maximale Höhe der Oberkante der Module gegenüber dem je-
weils senkrecht darunterliegenden Punkt auf der Dachhaut beträgt 
1,00 m (Aufständerung) und 

− der waagerechte Abstand der Oberkante der Module zur nächstge-
legenen Dachkante (Attika, Traufe, Ortgang) muss mindestens 
1,00 m betragen. 

Bei Flachdächern können thermische Solar- bzw. Photovoltaikanlagen 
aufgeständert werden, sofern deren höchster Punkt unterhalb der Ober-
kante der Attika verbleibt. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO; siehe Typenschablonen) 

    

  Widerkehre und 
Zwerchgiebel 

 Widerkehre (gegenüber der Außenwand vorspringende Bauteile mit 
Firstrichtung quer zur Haupt-Firstrichtung) und Zwerchgiebel (gegen-
über der Außenwand nicht vorspringende Bauteile mit Firstrichtung quer 
zur Haupt-Firstrichtung, welche die Traufe unterbrechen) sind unter fol-
genden Voraussetzungen zulässig: 

− max. Breite (Außenkante Außenwand): 7,00 m  

− Mindestabstand (Außenkanten) untereinander bzw. zu evtl. Dach-
aufbauten: 1,25 m 

− Mindestabstand (Außenkanten) zur Gebäudekante im 1. Dachge-
schoß der jeweiligen Giebelseite: 0,75 m (freistehende Bauteile wie 
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Stützen etc. unter 0,50 m Breite sowie Dachüberstände bleiben un-
berücksichtigt)  

− Mindestabstand (senkrecht gemessen) zum nächstgelegenen First 
des Hauptdaches: 0,25 m 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

  Dachaufbauten  Dachaufbauten (Dachgaupen) sind unter folgenden Voraussetzungen 
zulässig: 

− Mindestdachneigung des Hauptgebäudes: 25° 

− max. Breite (Außenkante ohne Dachüberstand): 6,00 m 

− Mindestabstand untereinander (Außenkanten ohne Dachüberstand) 
und zu evtl. Widerkehren: 1,25 m 

− Mindestabstand zur Gebäudekante im 1. Dachgeschoß der jeweili-
gen Giebelseite: 1,25 m (freistehende Bauteile wie Stützen etc. un-
ter 0,50 m Breite sowie Dachüberstände bleiben unberücksichtigt)  

− Mindestabstand (senkrecht gemessen) zum nächstgelegenen First 
des Hauptdaches: 0,25 m 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

  Materialien   Als Dachdeckung für geneigte Dächer von  

− Hauptgebäuden  

− Garagen sowie 

− sonstigen Nebengebäuden mit mehr als 200 m3 Brutto-Rauminhalt  

ab einer Dachneigung von 20° sind ausschließlich Dachplatten (klein-
teilige Schuppendeckung, wie z.B. Dachziegel, Dachpfannen, Beton-
dachsteine etc.) zulässig. Bei Dächern mit einer Dachneigung unter 20° 
sind sowohl Dachplatten als auch eine vollständige Begrünung zulässig. 
Für Dachflächen, die der Gewinnung von Sonnenenergie dienen, sind 
darüber hinaus Materialien zulässig, die für diese Anlagen (Sonnenkol-
lektoren, Photovoltaik-Anlagen) üblich bzw. erforderlich sind. 

Für untergeordnete Bauteile (Verbindungs-Teile, Abdichtungs-Elemente 
etc.) sind darüber hinaus andere Materialien zulässig. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 
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  Farben   Als Farbe für Dächer sind nur rote bis rotbraune sowie betongraue bis 
anthrazitgraue Töne zulässig, dies gilt nicht für begrünte Dächer. Für 
Dachflächen, die der Gewinnung von Sonnenenergie dienen, sind die 
Farben zulässig, die für entsprechende Anlagen (Sonnenkollektoren, 
Photovoltaik-Anlagen) üblich bzw. erforderlich sind. Für untergeordnete 
Bauteile (Verbindungs-Teile, Abdichtungs-Elemente etc.) sind darüber 
hinaus andere Farben zulässig. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

  Anzahl der Stellplätze in 
dem Baugebiet 

 Die Anzahl der nachzuweisenden Stellplätze pro Wohnung in dem Bau-
gebiet beträgt (bei Einzel- oder Doppelhausgebiet) zwei oder in Aus-
nahmefällen (bei der Berechnung ist aufzurunden): 

 
   Wohnungsgröße (WoFlV) Stellplätze hierfür 

   kleiner 30 m2 1,0 

   30 m2 bis (kleiner) 50 m2 1,5 

   ab 50 m2 2,0 

 
   Für andere Nutzungen als Wohnen bleiben die gesetzlichen Vor-

schriften unbenommen. 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 BayBO) 

    

  Einfriedungen und 
Stützkonstruktionen in 
dem Baugebiet 

 Einfriedungen (auch Hecken) sind entlang den öffentlichen Verkehrsflä-
chen bis zu einer max. Höhe von 0,90 m über dem endgültigen Gelände 
zulässig. Gegenüber der öffentlichen Verkehrsfläche sind diese, aus ge-
stalterischen Gründen, um mind. 0,50 m zurück zu versetzen. 

Stützkonstruktionen im Bereich der Freiflächen des Baugebietes sind nur 
zulässig, sofern sie für die Anpassung des Geländes (z.B. gegenüber der 
Verkehrsfläche) auf Grund der vorhandenen Topografie erforderlich sind. 
Sie sind  

− optisch zu gliedern und  

− in einer Bauweise auszuführen, die für Wasser und Kleinlebewesen 
durchlässig ist (z.B. Trockenmauern aus Natursteinen, Gabionen 
etc.) und 
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− dauerhaft zu begrünen und  

− gegenüber der öffentlichen Verkehrsfläche, um mind. 1,00 m zu-
rück zu setzen, sofern sie eine Höhe von 1,50 m überschreiten (bei 
Stützkonstruktionen mit Abstufungen ist die Höhe der einzelnen 
Stufen maßgeblich, sofern ein Gesamt-Steigungsverhältnis von 1:1 
nicht überschritten wird) 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 
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4    Nachrichtliche Übernahme von nach anderen gesetzli-
chen Vorschriften getroffenen Festsetzungen gem. § 9 
Abs. 6 BauGB mit Zeichenerklärung 

    

    Festgesetztes Wasserschutzgebiet "Flappachquellen" (WSG-
Nr. 436.072) der Wasserschutzzone III B im Sinne des Wassergeset-
zes für Baden-Württemberg (WG) und des Gesetzes zur Ordnung des 
Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG). 

(§ 9 Abs. 6 BauGB; Nr. 10.3. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

    Überflutungsfläche für HQ100 der "Scherzach" (siehe Planzeichnung) 

    

III B 
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5    Hinweise und Zeichenerklärung  
    

    Bestehendes Gebäude zur Zeit der Planaufstellung (siehe Planzeich-
nung) 

    

    Bestehende Grundstücksgrenzen zur Zeit der Planaufstellung (siehe 
Planzeichnung) 

    

    

  Nr. ....;....m2  Nummerierung und voraussichtliche Größe der Grundstücke 
(Nummerierung von Nordwest nach Südost; siehe Planzeichnung) 

    

    Bestehende Flurstücksnummer (beispielhaft aus der Planzeich-
nung) 

    

    Vorhandenes (natürliches) Gelände; Darstellung der Höhenschichtli-
nien (beispielhaft aus der Planzeichnung, siehe Planzeichnung) 

    

    Leitungsrecht zu Gunsten der Gemeinde Grünkraut zur Verlegung und 
Unterhaltung von Regenwasser-Kanälen. Innerhalb des Schutzstreifens 
sind unzulässig: 

− bauliche Anlagen (z.B. auch Dauerstellplätze) 

− über die Bodenarbeiten der gärtnerischen Nutzung hinaus gehende 
Erdarbeiten 

− Anpflanzen von Bäumen und tief wurzelnden Sträuchern 

− Lagerung schwer transportabler Materialien 

− sonstige Einwirkungen, die den Betrieb oder die Sicherheit der Lei-
tung beeinträchtigen können 

− Anpflanzen von Gehölzen über 5,00 m Höhe (max. natürliche 
Wuchshöhe 5,00 m) 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB; Nr. 15.5. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

 
677 

677,5 

LR 
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 Begrünung privater 
Grundstücke 

 Gem. § 9 Abs. 1 LBO müssen die nichtüberbauten Flächen der bebauten 
Grundstücke Grünflächen sein, soweit diese Flächen nicht für eine an-
dere zulässige Verwendung benötigt werden. Ist eine Begrünung oder 
Bepflanzung der Grundstücke nicht oder nur sehr eingeschränkt mög-
lich, so sind die baulichen Anlagen zu begrünen, soweit ihre Beschaf-
fenheit, Konstruktion und Gestaltung es zulassen und die Maßnahme 
wirtschaftlich zumutbar ist. Gem. § 21a NatSchG BW sind Schotterun-
gen zur Gestaltung von privaten Gärten grundsätzlich keine andere zu-
lässige Verwendung im Sinne des § 9 Abs. 1 S. 1 LBO. 

    

  Naturschutz  Die Außenbeleuchtung sollte in den Nachtstunden soweit als aus Grün-
den der Verkehrssicherheit möglich abgeschaltet oder bedarfsweise 
über Bewegungsmelder gesteuert werden. 

Zäune sollten zum Gelände hin einen Abstand von mind. 0,15 m zum 
Durchschlüpfen von Kleinlebewesen aufweisen. 

Die Errichtung von Regenwasser-Auffangbecken (Zisternen) sowie eines 
Komposts wird empfohlen. 

Bei der Pflanzung von Bäumen ist das Nachbarrechtsgesetz zu berück-
sichtigen. 

Zur Entwicklung von Extensivwiesen sollten die privaten Grünflächen 
durch zweimalige Mahd pro Jahr (1. Mahd nicht vor dem 15.06; 
2. Mahd Ende September) gepflegt werden. Das Mähgut sollte von der 
Fläche entfernt werden. Die Ausbringung von Dünge- oder Pflanzen-
schutzmitteln sollte vermieden werden. 

    

  Artenschutz  Um Verbotstatbestände im Sinne des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu vermei-
den, muss die Beseitigung der Gehölze zwischen 01.10 und 28.02 au-
ßerhalb der Brutzeit von Vögeln erfolgen (siehe auch Punkt "Vorhan-
dene Gehölze" unten). 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes entfallen Höhlenbäume und 
damit auch (potenzielle) Quartiere für Fledermäuse. Um zu gewähr-
leisten, dass die Lebensraumbedingungen für diese Arten erhalten blei-
ben, sind folgende artenschutzrechtliche Ersatzmaßnahmen umzuset-
zen: 

− Im Baumbestand im Umfeld des Plangebietes sind mindestens 
drei Fledermauskästen (z.B. Firma Hasselfeldt: zwei Fledermaus-
spaltenkästen und eine Fledermausgroßhöhle) anzubringen. Dazu 
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bieten sich die nördlich des Plangebietes stehenden Obstbäume 
an. 

− Die Aufhängung der Nisthilfen hat in zeitlichem Zusammenhang 
mit der Fällung der Höhlenbäume, spätestens bis Anfang März des 
folgenden Frühjahrs zu erfolgen. 

− Es ist auf einen fachgerechten Standort (Höhe, Exposition und 
Wetterschutz) zu achten.  

− Die Nisthilfen müssen jährlich im Herbst fachgerecht gereinigt 
werden und ggf. ersetzt werden. 

− Falls bauliche Veränderungen am Dachstuhl des Schreinereige-
bäudes durchgeführt werden sollten, müssen diese unter ökologi-
scher Baubegleitung stattfinden. Im Falle eines Abrisses dieses 
Gebäudes sind mind. drei Fledermauskästen (z.B. Firma Hassel-
feldt: zwei Fledermausspaltenkästen und eine Fledermausgroß-
höhle) als Ersatzquartiere im räumlichen Umfeld des Plangebietes 
zu installieren. 

− Falls beim Fällen der Bäume wider Erwarten eine Fledermaus fest-
gestellt werden sollte, ist der örtliche Fledermausschutzbeauftragte 
zu informieren (zu erfragen bei der Unteren Naturschutzbehörde, 
Landratsamt Ravensburg), das Tier ggf. fachgerecht bergen und 
ggf. der Pflege zuführen zu lassen. 

Bezüglich ausführlicher Erläuterungen siehe faunistisches Fachgutach-
ten vom 06.10.2017. 

    

  Vorhandene Gehölze  Gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG ist es verboten, in der Zeit vom 01.03. 
bis 30.09. außerhalb des Waldes vorkommende Bäume, Sträucher o-
der andere Gehölze zu roden. Notwendige Gehölzbeseitigungen sowie 
die Baufeldräumung sollten daher außerhalb der Brutzeit von Vögeln 
zwischen dem 01.10. und dem 28.02. des jeweiligen Jahres erfolgen. 
Es wird empfohlen, die vorhandenen Gehölze möglichst zu erhalten (Er-
haltung bzw. Beseitigung in Abhängigkeit von der jeweiligen Baumaß-
nahme) und während der Bauzeit mit entsprechenden Baumschutz-
maßnahmen zu sichern. Um den Kronen- und Wurzelbereich vorhan-
dener Bäume nicht zu beschädigen und den Gehölzbestand bestmög-
lich zu schützen, sollten alle baulichen Maßnahmen gemäß DIN 18920 
"Landschaftsbau-Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegeta-
tionsflächen bei Baumaßnahmen" sowie RAS-LP4 "Richtlinie für die 
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Anlage von Straßen, Teil Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von 
Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen" 
durchgeführt werden. 

    

    Umgrenzung von Schutzgebieten im Sinne des Naturschutzrechts; 
hier gem. § 30 BNatSchG geschütztes Biotop ("Feuchtflächen an der 
Scherzach bei Grünkraut", Nr. 1-8223-436-4501), außerhalb des Gel-
tungsbereichs (siehe Planzeichnung). 

    

  Empfehlenswerte 
Obstbaumsorten 

 Bei der Pflanzung von Obstbäumen sollten Hochstämme in regionalty-
pischen Sorten gepflanzt werden. Folgende Sorten sind besonders zu 
empfehlen (Sorten, die laut Angaben der Landesanstalt für Pflanzen-
schutz gegen Feuerbrand als gering anfällig bzw. relativ widerstands-
fähig gelten, sind mit einem Stern markiert): 

Äpfel: Brettacher, Bittenfelder, Bohnapfel*, Gewürzluiken, Glockenap-
fel, Josef Musch, Maunzenapfel, Ontario*, Salemer Klosterapfel, 
Schussentäler, Schwäbischer Rosenapfel, Schweizer Orangen*, Teurin-
ger Rambour, Welschisner. 

Birnen: Bayerische Weinbirne*, Kirchensaller Mostbirne*, Metzer Brat-
birne, Palmischbirne*, Schweizer Wasserbirne*. 

Zwetschgen: Bühler Zwetschge, Hauszwetschge, Lukas Frühzwetschge, 
Schöne aus Löwen, Wangenheims Frühzwetschge, Wagenstedter 
Schnapspflaume. 

    

  Standorte für die Stra-
ßenbeleuchtung 
 

 Es wird darauf hingewiesen, dass ggf. im Rahmen der Erschließung 
Standorte für die Straßenbeleuchtung mit entsprechender Verka-
belung in den privaten Grundstücken auf einer Breite von bis zu 0,50 m 
entlang der öffentlichen Verkehrsflächen erforderlich sind. Die Ge-
meinde Grünkraut behält sich die Auswahl der hierfür geeigneten 
Standorte sowie evtl. erforderliche Vereinbarungen vor.  

    

  Bodenschutz  Um den sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden 
sicherzustellen wird empfohlen, ein Bodenmanagementkonzept zu er-
stellen und die Bauausführung bodenkundlich begleiten zu lassen. Das 
Bodenmanagementkonzept sollte folgende Punkte umfassen: Feststel-
lung der physikalischen Eigenschaften des auszuhebenden Bodens; 
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Erdmassenberechnungen (getrennt nach A-, B-, C-Horizont); Mengen-
angaben bezgl. künftiger Verwendung des Bodens; direkte Verwen-
dung (im Baugebiet, außerhalb des Baugebietes); Trennung von 
Oberboden und kulturfähigem Unterboden bei Ausbau und Lagerung; 
Zwischenlagerung (Anlage von Mieten nach der DIN 19731); Maßnah-
men zur Vermeidung und zur Beseitigung von Bodenverdichtungen; 
Ausweisung von Lagerflächen sowie Ausweisung von Tabuflächen 
(keine bauseitige Beanspruchung). Informationen zum Bodenschutz 
bei Baumaßnahmen enthält der Flyer "Bodenschutz beim Bauen", der 
als pdf auf der Homepage des Landratsamtes Ravensburg verfügbar ist. 

Die DIN 19731 ("Bodenbeschaffenheit – Verwertung von Bodenmate-
rial") und DIN 18915 ("Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Bo-
denarbeiten") sind bei der Bauausführung einzuhalten. 

    

  Barrierefreies Bauen  Im Zuge der Planung und Umsetzung von Bauvorhaben sollte durch 
den Bauherren die Möglichkeit der Umsetzung barrierefreier Wohnun-
gen in den Erdgeschoßen der geplanten Gebäude geprüft und in Be-
tracht gezogen werden. 

    

  Brandschutz  Für die Zufahrten gilt die "Verwaltungsvorschrift über Flächen für Ret-
tungsgeräte der Feuerwehr auf Grundstücken" in der jeweils aktuellen 
Fassung (VwV Feuerwehrflächen). 

Für die Ermittlung der Löschwasserversorgung gilt das Regelwerk der 
DVGW Arbeitsblatt W 405. 

Als Hydranten sollten Überflurhydranten DN 100 vorgesehen werden. 
Die Abstände der Hydranten zueinander sollten 100-200 m nicht über-
schreiten. 

Gewerbebetriebe, die auf Grund der Brandlasten die Löschwasserver-
sorgung aus der öffentlichen Wasserversorgung überschreiten, sollten 
für den Objektschutz selbstständig genügend Löschwasser (z.B. Zis-
terne) vorhalten.  

    

  Denkmalschutz  Sollten bei Erdarbeiten Funde (beispielsweise Scherben, Metallteile, 
Knochen) und Befunde (z.B. Mauern, Gräber, Gruben, Brandschichten) 
entdeckt werden, ist das Landesamt für Denkmalpflege beim Regie-
rungspräsidium Stuttgart (Abt. 8) unverzüglich zu benachrichtigen. 
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Fund und Fundstelle sind bis zur sachgerechten Begutachtung, min-
destens bis zum Ablauf des 4. Werktags nach Anzeige, unverändert im 
Boden zu belassen. Die Möglichkeit zur fachgerechten Dokumentation 
und Fundbergung ist einzuräumen (gem. § 20 des Denkmalschutzge-
setzes (DSchG)). Werden bei Aushubarbeiten Verunreinigungen des Bo-
dens festgestellt (z.B. Müllrückstände, Verfärbungen des Bodens, auf-
fälliger Geruch o.ä.), ist das zuständige Landratsamt unverzüglich zu 
benachrichtigen. Die Abstands-vorschriften zu Friedhöfen gemäß dem 
Bestattungsgesetz Baden-Württemberg sind zu beachten. 

    

  Überflutungs-Schutz  Bei Starkregen kann es aus verschiedenen Gründen (Kanalüberlastung, 
Oberflächenabflüssen an Hanglagen, …) zu wild abfließen-den Ober-
flächenabflüssen kommen. Um Überflutungen von Gebäuden zu ver-
meiden sind entsprechende (Schutz-) Vorkehrungen zu treffen. Insbe-
sondere ist auf die Höhenlage der Lichtschächte, -höfe und des Ein-
stiegs der Kellertreppen o.ä. zu achten. Sie sollten möglichst hoch lie-
gen, um vor wild abfließenden Wässern bei Starkregen zu schützen. 
Maßnahmen zur Verbesserung des Überflutungs-Schutzes sind auch in 
die Gartengestaltung integrierbar. Obige Anregungen gelten insbeson-
dere für Grundstücke in oder unterhalb von Hanglagen oder Senken 
sowie für Grundstücke, die an Retentionsflächen angrenzen. 

    

  Ergänzende Hinweise  Auf Grund der Beschaffenheit des Baugrundes der näheren Umgebung 
kann von einer Bebaubarkeit im überplanten Bereich ausgegangen 
werden. Den Bauherren wird darüber hinaus empfohlen, im Rahmen 
der Bauvorbereitungen eigene Erhebungen durchzuführen (z.B. Schürf-
gruben, Bohrungen). 

Für die Erschließung des Gebietes ist es notwendig, Kabelverteiler-
schränke, Straßenlaternen oder ähnliche Einrichtungen in der öffentli-
chen/privaten Fläche zu installieren. Die Gemeinde Grünkraut behält 
sich die Auswahl der hierfür geeigneten Standorte sowie evtl. erforder-
liche Vereinbarungen vor.  

Im Rahmen der Ausführung der Erschließungsanlage werden in den 
maßgebenden Bereichen Höhenfixpunkte (Nägel) eingebracht. 

Den Bauherren wird empfohlen, ein Leer-Rohr von der Erschließungs-
Straße zum Gebäude zur Aufnahme der Telekommunikationskabel vor-
zusehen.  
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Auf die Lage der erforderlichen Hauskontrollschächte ist unabhängig 
von der festgesetzten Baugrenze bzw. den ggf. festgesetzten Flächen 
für Garagen, Nebenanlagen oder Stellplätze zu achten. Die Schächte 
sind von Bebauung bzw. Versiegelung jeglicher Art freizuhalten. 

Auf Grund der angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen ist 
mit der Einwirkung von vorübergehenden belästigenden Geruchs-Im-
missionen (z.B. durch Aufbringen von Flüssigdung, Pflanzenschutzmit-
teln etc.) sowie Lärm-Immissionen (z.B. Traktorengeräusche, Kuhglo-
cken etc.) zu rechnen. 

Bei Doppelhäusern sollte ein profilgleicher Anbau der einzelnen Haus-
hälften angestrebt werden (d.h. gleiche Dachneigung, kein seitlicher 
und höhenmäßiger Versatz).  

Bei Grundstücken, bei denen das Maß der baulichen Nutzung über die 
zulässige Grundfläche festgesetzt ist, sollte für eine grenzüberschrei-
tende Bebauung (Doppelhäuser, Reihenhäuser, Kettenhäuser etc.) die 
max. Ausschöpfung der Grundfläche für die einzelnen Grundstücke 
durch privatrechtliche Regelungen frühzeitig vereinbart werden. 

    

  Plangenauigkeit  Obwohl die Planzeichnung auf einer digitalen (CAD) Grundlage erstellt 
ist (hohe Genauigkeit), können sich im Rahmen der Ausführungs-Pla-
nung und/oder der späteren Einmessung Abweichungen ergeben (z.B. 
unterschiedliche Ausformung der Verkehrsflächen, unterschiedliche 
Grundstücksgrößen etc.). Weder die Gemeinde Grünkraut noch die Pla-
nungsbüros übernehmen hierfür die Gewähr.  

    

  Lesbarkeit der Plan-
zeichnung 

 Zur Lesbarkeit der Planzeichnung werden übereinander liegende Linien 
nebeneinander dargestellt (z.B. Nutzungskordel und vorgeschlagene 
Grundstücksgrenze).  

Die Art der baulichen Nutzung gilt entsprechend der zugeordneten 
Farbe und damit auch über festgesetzte Nutzungsketten hinweg. 
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6  Satzung 
 

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 
(GBl. BW S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.05.2019 (GBl. S. 161,186), § 74 der 
Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. S. 416), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2019 (GBl. S. 612, 613), der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) sowie der Planzeichenverordnung 
(PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) hat der Gemeinderat der Gemeinde Grünkraut den Bebauungsplan "Buchen-
straße" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu in öffentlicher Sitzung am ...................... beschlossen. 

 
 § 1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Buchenstraße" und der örtlichen Bauvorschriften hierzu 
ergibt sich aus deren zeichnerischem Teil vom 05.11.2020. 

 

 § 2 Bestandteile der Satzung  

Der Bebauungsplan "Buchenstraße" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu bestehen aus der Planzeichnung 
und dem Textteil vom 05.11.2020. Dem Bebauungsplan und den örtlichen Bauvorschriften hierzu werden die 
jeweilige Begründung vom 05.11.2020 beigefügt, ohne deren Bestandteil zu sein. 

 
 § 3 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 75 LBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den auf Grund von § 74 LBO 
erlassenen örtlichen Bauvorschriften zuwider handelt. Zuwiderhandeln kann mit Geldbußen bis zu 100.000,- € 
(Einhunderttausend Euro) belegt werden. 

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig die Vorschriften  

− zu Dachformen, 

− zur Dachneigung 

− zu Solar- und Fotovoltaikanlagen auf Dächern 

− zu Widerkehren und Zwerchgiebeln 

− zu Dachaufbauten 

− zu Materialien 

− zu Farben 

− zu Einfriedungen und Stützkonstruktionen in dem Baugebiet 
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nicht einhält oder über- bzw. unterschreitet. 

 
 § 4 In-Kraft-Treten 

Der Bebauungsplan "Buchenstraße" der Gemeinde Grünkraut und die örtlichen Bauvorschriften hierzu treten 
mit der ortsüblichen Bekanntmachung des jeweiligen Satzungsbeschlusses in Kraft (gem. § 10 Abs. 3 BauGB).  

 
 § 5 Berichtigung des Flächennutzungsplanes 

Der Flächennutzungsplan wird gemäß §13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB für den Bereich des Be-
bauungsplanes "Buchenstraße" im Wege der Berichtigung angepasst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grünkraut, den ........................  

 
 
.......................................................... 
(Hr. Lehr, Bürgermeister) (Dienstsiegel) 
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7  Begründung – Städtebaulicher Teil 
  

  Allgemeine Angaben 

7.1.1  Zusammenfassung 

  Der zu überplanende Bereich liegt am nördlichen Ortsrand der Gemeinde Grünkraut. Der Planbe-
reich wird durch die westlich gelegene "Buchenstraße" erschlossen. Im Norden des Plangebietes 
befindet sich die Bundesstraße B 32 "Wangener Straße". Westlich des Plangebietes liegt das Ge-
wässer "Scherzach". Das Plangebiet grenzt südlich und westlich an die bestehende Bebauung der 
Gemeinde Grünkraut an. 

  Für die Gemeinde ist es derzeit nicht möglich, der Nachfrage an Wohnbebauung gerecht zu werden. 
Sie muss daher bauleitplanerisch steuernd eingreifen und weist zur Deckung des Wohnbedarfs neue 
Wohnbauflächen aus. 

  Die Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB sowie die Erstellung eines Umwelt-
berichtes gem. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sowie Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB ist nicht erfor-
derlich, da die Aufstellung des Bebauungsplan "Buchenstraße" im beschleunigten Verfahren erfolgt 
(gem. § 13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB). 

  Ein Ausgleich bzw. eine Abarbeitung der Eingriffs-Regelung ist nicht erforderlich. Eingriffe, die auf 
Grund des Bebauungsplan "Buchenstraße" zu erwarten sind, gelten als im Sinne des §  1a Abs. 3 
Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig (gem. § 13b BauGB i.V.m. 
§ 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB). 

 
7.1.2  Abgrenzung und Beschreibung des Plangebietes 

  Der zu überplanende Bereich befindet sich im nördlichen Ortsrand der Gemeinde Grünkraut. Der 
Planbereich wird über die westlich gelegene "Buchenstraße" verkehrlich erschlossen und hat über 
die Einmündung in die "Scherzachstraße" weitere Möglichkeiten zur regionalen sowie überregio-
nalen Anbindung. Westlich des Plangebietes befindet sich das Gewässer "Scherzach". Im Norden 
liegt die Bundesstraße B 32 "Wangener Straße". Der zu überplanende Bereich wird nördlich und 
östlich durch landwirtschaftliche Nutzflächen sowie von Süden bis Westen durch die bestehende 
Bebauung der Gemeinde Grünkraut begrenzt. 

  In der Nähe des Plangebietes befindet sich die alt-katholische Pfarrkirche "St. Gallus und Nikolaus" 
wie auch die gemeindlichen Verwaltungseinrichtungen (Rathaus, Kindergarten und Bauhof etc.). 
Ebenso sind die sozialen, sportlichen wie kulturellen Einrichtungen wie beispielsweise das Kultur-
zentrum "Pfarrstadel" oder die Gemeindehalle fußläufig zu erreichen. 
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  Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich folgende Grundstücke mit den Fl.-Nrn. 335 (Teilflä-
che), 335/1 (Teilfläche) und 336 (Teilfläche). 

 

  Städtebauliche und planungsrechtliche Belange 

7.2.1  Bestands-Daten und allgemeine Grundstücks-Morphologie 

  Die landschaftlichen Bezüge werden von der Westallgäuer Hügel-Landschaft geprägt.  

  Innerhalb des überplanten Bereiches befinden sich Bestandsgebäude. Es sind keine herausragen-
den naturräumlichen Einzelelemente vorhanden. Innerhalb des Plangebietes befinden sich Gehölz-
strukturen. 

  Die überwiegenden Teile des Geländes sind von Süden in Richtung Norden hinfallend. Der tiefste 
Punkt des Plangebietes liegt am nordwestlichen Rand des Plangebietes auf Höhe des Auslasses der 
"Buchenstraße" auf einer Höhe von ca. 595,65 m ü. NN. Von dort aus steigt das Gelände zum 
höchsten Punkt, welcher am südlichen Rand des Plangebietes liegt, auf eine Höhe von ca. 
605,90 m ü. NN. an. Die Anschlüsse an die "Buchenstraße" sind unproblematisch. 

 
7.2.2  Erfordernis der Planung  

  Die Aufstellung des Bebauungsplanes dient der Ausweisung von Wohnbauflächen zur Deckung des 
Wohnbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung waren in der 
Gemeindeverwaltung zahlreiche konkrete Anfragen zu Wohnbaugrundstücken registriert. Ohne die 
Aufstellung eines Bebauungsplanes ist es der Gemeinde nicht möglich dieser Nachfrage gerecht zu 
werden. In der Gemeinde gibt es nicht ausreichend verfügbare Baulücken, Gebäudeleerstände oder 
sonstige Nachverdichtungspotenziale, die die kurz- bis mittelfristige Nachfrage nach Wohngrund-
stücken decken könnten. Durch die Planaufstellung soll ein zukünftiges Wachstum der Gemeinde 
Grünkraut ermöglicht und auch mittel- bis langfristig das notwendige Wohnraumangebot für eine 
ausgewogene Bevölkerungszusammensetzung geschaffen werden. Der Gemeinde erwächst daher 
ein Erfordernis bauleitplanerisch steuernd einzugreifen. 

  Die Gemeinde Grünkraut beabsichtigt mit dieser Planung, die Siedlungsentwicklung zu fokussieren 
und diese bewusst zu stärken. Vorhandene Infrastruktur der Gemeinde soll somit auch zukünftig 
ausgelastet bleiben und diese über möglichst kurze Wege erreichbar sein. Die Notwendigkeit der 
Umwandlung landwirtschaftlich genutzter Flächen im Planbereich ergibt sich aus dem Mangel an 
geeigneten Flächen im Bereich der Gemeinde Grünkraut. 

 

7.2.3  Übergeordnete Planungen 

  Die Planung steht in keinem Widerspruch zu den für diesen Bereich relevanten Zielen des Landes-
entwicklungsplanes 2002 (LEP 2002).  
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  Für den überplanten Bereich sind u.a. folgende Ziele des Landesentwicklungsplanes 2002 Baden-
Württemberg (LEP 2002) des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg maßgeblich: 

 

 − − 3.1.6 Die Siedlungsentwicklung ist durch kleinräumige Zuordnungen von Raumnut-
zungen, insbesondere der Funktionen Wohnen und Arbeiten, so zu gestalten, 
dass verkehrsbedingte Belastungen zurückgehen und zusätzlicher motorisier-
ter Verkehr möglichst vermieden wird. […]  

 − − 3.1.9 Die Siedlungsentwicklung ist vorrangig am Bestand auszurichten. Dazu sind 
Möglichkeiten der Verdichtung und Arrondierung zu nutzen, Baulücken und 
Baulandreserven zu berücksichtigen sowie Brach-, Konversions- und Altlas-
tenflächen neuen Nutzungen zuzuführen. Die Inanspruchnahme von Böden 
mit besonderer Bedeutung für den Naturhaushalt und die Landwirtschaft ist 
auf das Unvermeidbare zu beschränken.  

 − − 5.3.2 Die für eine land- und forstwirtschaftliche Nutzung gut geeigneten Böden und 
Standorte, die eine ökonomisch und ökologisch effiziente Produktion ermög-
lichen, sollen als zentrale Produktionsgrundlage geschont werden; sie dürfen 
nur in unabweisbar notwendigem Umfang für andere Nutzungen vorgesehen 
werden. Die Bodengüte ist dauerhaft zu bewahren.  

 − − Karte zu 2.1.1 
"Raum-katego-
rien" 

Darstellung als ländlicher Raum im engeren Sinne. 

 
 Für den überplanten Bereich sind u.a. folgende Ziele des Regionalplanes Bodensee-Oberschwaben 

nach der Verbindlichkeitserklärung vom 04.04.1996 des Regionalverbandes Bodensee-Ober-
schwaben maßgeblich: 

 

 − − 2.2.1 Die Siedlungsentwicklung, der Ausbau der Infrastruktur und die Schaffung von 
Arbeitsplätzen ist vorrangig auf die Siedlungsbereiche im Zuge der Entwick-
lungsachsen und der regional bedeutsamen Verkehrsverbindungen zu kon-
zentrieren.  

 − − 2.3.2/Karte 
"Siedlung" 

Ausweisung der Gemeinde Grünkraut als Siedlungsbereich. Die Siedlungsent-
wicklung ist vorrangig in den Siedlungsbereichen […] zu konzentrieren. In 
diesen Siedlungsbereichen sind qualifizierte Arbeitsplätze für die Bevölkerung 
im Einzugsgebiet sowie ausreichend Wohnungen für den Eigenbedarf und zur 
Aufnahme von Wanderungsgewinnen anzustreben. 
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  Die Planung steht in keinem Widerspruch zu den o.g. für diesen Bereich relevanten Zielen des 
Landesentwicklungsplanes 2002 (LEP 2002) sowie des Regionalplanes Bodensee-Oberschwaben. 

  Der regionale Grünzug ist von dem überplanten Bereich noch nicht betroffen. 

  Die Gemeinde Grünkraut verfügt über einen rechtsgültigen Flächennutzungsplan. Die überplanten 
Flächen werden hierin als "Fläche für Landwirtschaft" sowie im östlichen Zufahrtsbereich "Misch-
gebiet" dargestellt. Da die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen und Gebiets-Einstufungen 
mit den Darstellungen des gültigen Flächennutzungsplanes nicht übereinstimmen, werden die Dar-
stellungen des Flächennutzungsplanes im Rahmen einer Berichtigung gem. § 13b i.V.m. § 13a 
Abs. 2 Nr. 2 BauGB angepasst. 

  Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes befinden sich keine Denkmäler im Sinne 
des Denkmalschutzgesetzes Baden-Württemberg (DSchG). 

  Der Landschaftsplan (Fassung vom 20.04.2015) der Gemeinde Grünkraut stellt für den Bereich 
landschaftsprägende Elemente und Feuchtstrukturen (Streuobstfläche, Niedermoorfläche) dar. Des 
Weiteren liegt das Plangebiet im Bereich für eine "wichtige Luftaustauschbahn". Laut Poolflächen-
plan sollen diese wertvollen Feuchtstrukturen erhalten und gefördert werden. Ebenfalls sollen land-
schaftsprägende Elemente – wie Streuobstflächen – gepflegt und entwickelt werden und Bereiche 
für wichtige klimatische Austauschbahnen freigehalten werden. Da die Inhalte des Landschaftspla-
nes nicht mit der Planung übereinstimmen, ist dieser zu ändern. Dies wird jedoch nicht Teil dieser 
Bauleitplanung, sondern im Rahmen einer Gesamtfortschreibung geschehen. 

 
7.2.4  Entwicklung, allgemeine Zielsetzung und Systematik der Planung  

  Zu einer sehr frühen Phase der Entwicklung der Planung wurden unterschiedliche Alternativ-Stand-
orte für die Ausweisung von Wohnbebauung innerhalb des Gemeindegebietes diskutiert und abge-
wogen. Als Wohnbaufläche erscheint der überplante Bereich geeignet, auf Grund seiner Nähe zum 
Ortskern, seiner bereits vorgegebenen Siedlungsstruktur und der zum Teil vorhandenen Erschlie-
ßungsanlage. Der Bereich ist weder stark exponiert, noch greift er unnatürlich in die Landschaft 
ein. Nutzungskonflikte sind nicht gegeben oder lassen sich vollständig ausräumen. Das sehr be-
schränkte Ausmaß der Bebauung ist mit einer organischen Siedlungsentwicklung im Gesamtge-
meindegebiet vereinbar. 

  Der gewählte, an den nördlichen Ortsrand der Gemeinde Grünkraut anschließende Standort weist 
vielfältige Qualitäten für eine Wohnbebauung auf. Die verkehrliche Anbindung des Quartiers ist 
durch die Zufahrt "Buchenstraße" sehr gut gegeben. Der zu überplanende Bereich hat darüber hin-
aus über die Einmündung in die "Scherzachstraße" weitere Möglichkeiten zur regionalen sowie 
überregionalen Anbindungen. In der Nähe des Plangebietes befindet sich zudem die alt-katholische 
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Pfarrkirche "St. Gallus und Nikolaus" wie auch die gemeindlichen Verwaltungseinrichtungen (Rat-
haus, Kindergarten und Bauhof etc.). Ebenso sind soziale, kulturelle und sportliche Anlagen fuß-
läufig erreichbar. 

  Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde im Besonderen 
auf die Einhaltung der Vorrausetzungen für ein Verfahren gem. § 13b BauGB und die Prüfung von 
einwirkender Lärmbelastung in Hinblick auf die Bundes-Straße 32 "Wangener Straße" sowie des 
südöstlich gelegenen Wertstoffhofs der Gemeinde Grünkraut hingewiesen. Ebenso wurde eine Prü-
fung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gem. §44 Abs. 1 BNatSchG innerhalb des 
Plangebietes gefordert. Aus naturschutzfachlicher Sicht wurde auf die Überplanung von potenziel-
len Niedermoorflächen als auch die nicht Übereinstimmung mit dem Landschaftsplan vom 
20.04.2015 hingewiesen. Weitere Aspekte waren neben der Behandlung des Niederschlagwassers 
auch die Lage des Plangebietes innerhalb eines festgesetzten Wasserschutzgebietes der Schutzzone 
"III B" ("Flappachquellen"). 

  Für das geplante Wohnbauquartier soll erreicht werden, dass es zu der vorhandenen Siedlungs-
Struktur hinzutritt, ohne als Fremdkörper zu erscheinen. Ziel der Planung ist es darüber hinaus, bei 
möglichst effektiver Ausnutzung der Flächen, preisgünstigen Wohnraum für die ortsansässige Be-
völkerung zu schaffen, ohne dadurch die landschaftlich und städtebaulich hochwertige Situation 
zu beeinträchtigen. Es werden bedarfsgerechte Grundstücksgrößen angestrebt. 

  Die Umwandlung landwirtschaftlich genutzter Fläche ist deshalb notwendig, weil die Möglichkei-
ten der Innenentwicklung in der Gemeinde ausgeschöpft sind bzw. die Verfügbarkeit entsprechen-
der Flächen mittel- bis langfristig nicht gegeben ist. 

  Für die Umsetzung der Planung soll erreicht werden, dass unterschiedliche zeitgemäße Bauformen 
verwirklicht werden können. Auf diese Weise soll ein flexibles und bedarfsgerechtes Planungs-     
Instrument geschaffen werden. 

  Die Systematik des Bebauungsplanes entspricht den Anforderungen des § 30 Abs. 1 BauGB ("qua-
lifizierter Bebauungsplan"). Dadurch regelt der Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben in 
dem überplanten Bereich abschließend. Der Bauherrschaft stehen bei Vorliegen der entsprechenden 
Voraussetzungen Vereinfachungen im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens (entsprechend den 
jeweils geltenden Vorschriften) zur Verfügung (zur Zeit der Planaufstellung Kenntnisgabeverfahren 
gem. § 51 LBO). 

  Die Aufstellung des Bebauungsplanes "Buchenstraße" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu er-
folgt für den bebauten Bereich im Süden im so genannten beschleunigten Verfahren gem. § 13a 
Abs. 1 Nr. 1 BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung). Dies ist ausfolgenden Gründen mög-
lich:  

− bei dem Vorhaben handelt sich um eine Maßnahme der Innenentwicklung. 

− die zulässige Grundfläche liegt unter 20.000 m². 
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− es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b 
BauGB genannten Schutzgüter, da sich Bereiche solcher Schutzgüter nicht in räumlicher Nähe 
des überplanten Bereiches befinden. 

Somit sind die Voraussetzungen für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens im Sinne des 
§ 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB eingehalten. 

  Die Aufstellung des Bebauungsplan "Buchenstraße" erfolgt für den unbebauten Bereich des Plan-
gebietes im Norden im so genannten beschleunigten Verfahren gem. §13b BauGB i.V.m. § 13a 
Abs. 1 Nr. 1 BauGB. Dies ist ausfolgenden Gründen möglich:  

− die zulässige Grundfläche liegt unter 10.000 m². 

− bei dem Vorhaben handelt sich um die Schaffung von Baurecht für die Zulässigkeit von 
Wohnnutzung. Es ist ein allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. 

− die Flächen schließen an im Zusammenhang bebaute Ortsteile an. 

− es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b 
BauGB genannten Schutzgüter, da sich Bereiche solcher Schutzgüter nicht in räumlicher Nähe 
des überplanten Bereiches befinden. 

Somit sind die Voraussetzungen für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens im Sinne des 
§ 13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB eingehalten. 

  Der redaktionelle Aufbau des Bebauungsplanes leitet sich aus der Systematik der Rechtsgrundlagen 
ab. 

 
7.2.5  Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlicher Flächen  

  Die Gemeinde Grünkraut ist im Rahmen der Planung zu dem Schluss gekommen, dass die Notwen-
digkeit der Umwandlung landwirtschaftlich genutzter Flächen im Sinne des § 1a Abs. 2 BauGB 
gegeben ist, weil auf Grund der Nutzung als Baufläche und der damit verbundenen Anforderungen 
an die Größe und Lage der Fläche, innerörtliche Brachflächen und Nachverdichtungspotenziale re-
gelmäßig nicht in Frage kommen. 

 
7.2.6  Städtebauliche Entwurfs-Alternativen 

  Im Rahmen der Entwurfs-Planung wurden 6 unterschiedliche Alternativen erarbeitet. Zur Übersicht-
lichkeit sollen im Folgenden die Alternativen 5 und 6 beschrieben werden. 

  Die Alternative 5 (Fsg. vom 10.10.2017) sieht neben dem im zentralen Bereich des Plangebietes 
verorteten Geschoßwohnungsbau ebenso Einzelhausbebauung vor. Die Einzelhausbebauung ist ei-
nerseits in die südlich gelegene und bestehende Bebauung integriert und andererseits stellt sie im 
nördlich bis östlichen Bereich des Plangebietes den neuen Ortsrand der Gemeinde Grünkraut dar. 
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Die Grundstücke sollen größtenteils durch eine Stichstraße inklusive Wendeplatte erschlossen wer-
den. Das südlichste Grundstück im Plangebiet soll jedoch direkt über die "Buchenstraße" erschlos-
sen werden. Insgesamt sind drei Geschoßwohnungsbauten sowie acht Einzelhäuser vorgesehen. 

  Die Alternative 6.1 (Fsg. vom 04.12.2017) stellt die Grundlage für die weitere Anpassung und 
Änderung der Gemeindeverwaltung in Form der städtebaulichen Entwurfsalternativen 6.2, 6.3, 6.4 
und 6.5 dar. Im zentralen Bereich soll hier weiterhin Geschoßwohnungsbau verortet sein. Darüber 
hinaus sollen nun neben der Einzelhausbebauung auch Kettenhäuser verortet werden. Die Grund-
stücke sollen auch weiterhin durch eine Stichstraße erschlossen werden. Die geplante Wendeplatte 
wurde dabei durch einen Wendehammer ersetzt. Insgesamt sind drei Geschoßwohnungsbauten, 
fünf Einzelhäuser sowie sechs Kettenhäuser vorgesehen. 

  Die Alternative  6.5 (Fsg. vom 16.02.2019) modifiziert die Alternative 6.1 und soll nach mehreren  
Änderungen und Anpassungen der Planung in den Alternativen 6.2, 6.3 und 6.4 die Grundlage für 
die weitere Planung abschließend darstellen. Grundsätzlich soll die Erschließung nun auf Grund des 
Zuschnitts des Plangebietes und dem dadurch optimierten Verkehrsflusses über eine Ringerschlie-
ßung erfolgen. Ebenso soll die Planung der Nachfrage an öffentlichen Stellplätzen durch insgesamt 
8 Stellplätze innerhalb des Plangebietes gerecht werden. Nordwestlich wurde ein weiteres Grund-
stück in die Planung mit aufgenommen, sodass der nördliche Ortsrand der Gemeinde Grünkraut in 
diesem Bereich nun abschließend städtebaulich überplant ist. Im Zuge der weiteren Ausarbeitung 
der Planung wurden darüber hinaus Anlagen zur Behandlung des Niederschlagswassers im Plan-
gebiet verortet. Diese sind zwar kein Bestandteil der städtebaulichen Entwurfsalternative 6.5 sollen 
aber im Weiteren in die Planung integriert sein. Insgesamt sind zwei Geschoßwohnungsbauten, 
sieben Einzelhäuser sowie sechs Kettenhäuser vorgesehen. 

 
7.2.7  Räumlich-strukturelles Konzept 

  Das räumlich-strukturelle Konzept zielt darauf ab, die vorhandene Bebauung durch eine lineare 
Struktur zu ergänzen und abzurunden. Dabei werden an den maßgeblichen Stellen Öffnungen und 
Verknüpfungen zur Landschaft und Bestandsbebauung hin vorgesehen. Das räumlich-strukturelle 
Konzept zielt auch darauf ab, dass Ortsrandbild insgesamt ruhiger und einheitlicher zu gestalten. 

  Trotz der Herausarbeitung der Räume und Bezüge innerhalb des Bauquartiers ist die Anordnung 
der einzelnen Baukörper so weit wie möglich an dem natürlichen Geländeverlauf orientiert. Die 
Anordnung der Gebäude folgt dem Höhenverlauf, so dass die Firstrichtungen weitestgehend parallel 
zu den Höhenlinien stehen. Durch das gewählte Entwurfs-Prinzip kann das vorhandene Gelände 
weitestgehend belassen werden. Die Festsetzung von Firstrichtungen erfolgt jedoch nicht, um die 
zukünftige Bauherrschaft bei der Gestaltung ihrer Wohngebäude nicht einzuschränken. 

  Auf die Umsetzbarkeit von alternativen Formen der Energiegewinnung soll geachtet werden. Eine 
exakte bzw. verbindliche Ausrichtung aller Gebäude in Ost-West-Richtung ist aus städtebaulichen 
Gründen nicht sinnvoll. Durch die erhöhte Wärmedämmfähigkeit der Bauteile (insbesondere von 
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Glas) zeichnet sich ab, dass sich der Schwerpunkt der Energie-Einsparung bzw. Wärmegewinnung 
zu Heiz-Zwecken auf die Fassade der Gebäude verlagern wird (z.B. so genanntes "Passivhaus"). 
Die Effizienz von Sonnenkollektoren für die Brauchwassergewinnung ist von einer strengen Aus-
richtung des Gebäudes relativ unabhängig. Sie lässt sich zudem durch eine Einbeziehung von Ne-
bengebäuden oder Gebäude-Anbauten (z.B. Widerkehr) mit entsprechend steiler Dachneigung op-
timieren. 

7.2.8  Planungsrechtliche Vorschriften 

  Für den Bereich ist ein allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. 

 Als Festsetzungs-Alternative zum allgemeinen Wohngebiet (WA) wäre auch ein reines Wohngebiet 
(WR) möglich. Es ist jedoch aus städtebaulichen Gründen sinnvoll, eine verträgliche Nutzungsmi-
schung, wie sie die Baunutzungsverordnung für das allgemeine Wohngebiet (WA) zulässt, anzu-
streben 

 − Im allgemeinen Wohngebiet soll die Reduzierung von der Versorgung des Gebietes dienenden 
Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störenden Handwerksbetrieben auf eine 
ausnahmsweise Zulässigkeit Fehlentwicklungen vermeiden. Der Bereich ist auf Grund seiner 
Erschließungs-Situation und Grundstücks-Bemessung nur bedingt geeignet, solche Betriebe 
aufzunehmen. Zudem sind die damit u.U. verbundenen Nutzungskonflikte auf Grund der 
Kleinräumigkeit des geplanten Wohngebietes teilweise nur schwer lösbar. Eine gleichzeitige 
Einschränkung der Nutzungen nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 (Anlagen für kirchliche, kulturelle, sozi-
ale, gesundheitliche und sportliche Zwecke) auf eine ausnahmsweise Zulässigkeit wird jedoch 
nicht vorgenommen. Die zuletzt genannten Nutzungen sind innerhalb des Bereiches erforder-
lich. Durch eine Einschränkung bestünde darüber hinaus die Gefahr, den Gebiets-Charakter 
vom Grundsatz her zu unterlaufen. 

− Grundsätzlichen Ausschluss erfahren die in § 4 Abs. 3 Nrn. 1-5 BauNVO angeführten Nutzun-
gen: Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen 
für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe sowie Tankstellen. Die genannten Nutzungen sind nicht 
geeignet, innerhalb der überplanten Flächen aufgenommen zu werden. Unlösbare Nutzungs-
konflikte sowie die Unmöglichkeit der Integration in die kleinräumige städtebauliche Gesamt-
situation sind die Gründe hierfür. 

− Grundsätzlich ausgeschlossen werden fernmeldetechnische Hauptanlagen gem. § 4 Abs. 3 
Nr. 2 BauNVO (z.B. Mobilfunkmasten) sowie Nebenanlagen dieser Art gem. § 14 Abs. 2 
BauNVO. Der Ausschluss dieser Anlagen ist erforderlich, um dem Vorsorgegedanken Rechnung 
zu tragen. Genaue Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen sind zum Zeitpunkt der 
Planaufstellung noch nicht bekannt bzw. abgesichert. Gleichzeitig soll vermieden werden, 
dass durch das Erscheinungsbild der Anlagen eine negative optische Wirkung auf das Wohn-
gebiet entstehen könnte. Die Bewohner könnten durch die Anlagen nachhaltig in ihrem Wohl-
befinden beeinträchtigt werden, auch dann, wenn keine unmittelbare strahlentechnische Be-
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einträchtigung gegeben wäre. Dem Gedanken einer flächendeckenden Versorgung mit Mobil-
funkanlagen im Gemeindegebiet, kann auch ohne eine detaillierte Untersuchung der funk-
technischen Zusammenhänge entsprochen werden. Dies ist insbesondere dadurch gewährleis-
tet, dass innerhalb des Ortsteils auch in vertretbarer Nähe zum Geltungsbereich dieses Bebau-
ungsplanes Baugebiete vorhanden oder festgesetzt sind, in denen solche Anlagen generell zu-
lässig sind und in denen keine Einschränkungen ihrer Zulässigkeit gelten oder geplant sind.  

− Ferner werden Hauptanlagen zur Erzeugung von Energie durch Windkraft sowie Nebenanla-
gen dieser Art gem. § 14 Abs. 1 Satz 1 BauNVO bzw. § 14 Abs. 2 BauNVO ausgeschlossen, um 
Beeinträchtigungen des Orts- und Landschaftsbildes sowie Konflikte mit dem Naturraum in 
diesem Übergangsbereich zur freien Landschaft zu vermeiden. 

− Gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO sind Elektro-Tankstellen als einzelne Ladesäulen im Sinne von 
Tankstellen oder nicht störenden Gewerbebetrieben ausnahmsweise zulässig. Durch die einzel-
nen Ladesäulen ohne Verkaufsstelle wird der Schwerpunkt der Wohnnutzung nicht unterlau-
fen. Von einer von den einzelnen Ladesäulen ohne Verkaufsstelle ausgehenden Störung ist 
nicht auszugehen. Die Ladesäulen fügen sich durch Größe und Aussehen in die Umgebung ein 
und dienen lediglich dem Aufladen eines Elektro-Fahrzeugs. Dadurch, dass keine Verkaufs-
stelle zulässig ist sowie durch die entsprechend dem jeweiligen Fahrzeug benötigte Lade-
dauer, ist nicht von einem starken Zu- und Abgangsverkehr auszugehen. 

  Die Festsetzungen über das Maß der baulichen Nutzung konzentrieren sich auf das in der Baunut-
zungsverordnung (§ 16 Abs. 3 u. 4 BauNVO) angegebene Erfordernis zur Erlangung der Eigen-
schaften eines Bebauungsplanes im Sinne des § 30 Abs. 1 BauGB ("qualifizierter Bebauungsplan"). 
Dabei erhalten diejenigen Größen den Vorzug, die bezüglich ihrer Lesbarkeit unmissverständlich 
sind. 

 − Die Festsetzungen von Grundflächenzahlen für die Typen 1, 2, 3, 4 und 5 ergibt einen mög-
lichst großen Spielraum bei der Aufteilung der Grundstücke und der Verwirklichung von unter-
schiedlichen Gebäudetypen bzw. -anordnungen. Die festgesetzten Werte von 0,24 für Typ 1, 
0,32 für Typ 2, 0,40 für Typ 3 und Typ 4 sowie 0,34 für Typ 5 befinden sich im Rahmen der 
im § 17 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) definierten Obergrenzen für Wohngebiete. Die 
Werte orientieren sich an den Vorgaben der anschließenden lockeren Bebauung. Der für Typ 3 
und 4 zulässige Höchstwert von 0,40 stellt eine für die ländliche Umgebung und im Hinblick 
auf die Grundstücksgrößen angepasste Festsetzung dar. 

 − Durch die Möglichkeit, die zulässige Grundfläche für bauliche Anlagen durch Parkplätze, Zu-
fahrten etc. zu überschreiten, wird eine sinnvolle Voraussetzung getroffen, um den ruhenden 
Verkehr aus den öffentlichen Bereichen fern zu halten. Die in der Baunutzungsverordnung 
(§ 19 Abs. 4) vorgesehene Überschreitungs-Möglichkeit von 50 % ist für ein Baugebiet der 
vorliegenden geplanten Art nicht ausreichend. Allein durch die erforderlichen und zulässigen 
Garagen und/oder Stellplätze ist in der Regel das Überschreitungs-Potenzial ausgeschöpft. Zu 
berücksichtigen bleiben alle anderen Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO (Wege, Ter-
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rassen, Schuppen, Gewächshäuschen, Spielgeräte, Schwimmbecken etc.) sowie unter Um-
ständen unterirdische Anlagen. Eine beliebige Ausdehnung der Überschreitungs-Möglichkeit 
für alle in § 19 BauNVO genannten Anlagen auf den im Plan festgesetzten Wert würde u.U. 
zu Fehlentwicklungen führen, da dann z.B. Grenzgaragen in einem nicht vertretbaren Maße 
zulässig wären. Die getroffene Regelung sieht eine differenzierte Überschreitungsmöglichkeit 
vor. Für die in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO genannten Anlagen besteht auf Grund von § 19 
Abs. 4 Satz 2 BauNVO eine Überschreitungsmöglichkeit von 50 % der zulässigen Grundfläche. 
Für die in den abweichenden Bestimmungen dieser Planung genannten Anlagen besteht eine 
weiter gehende Überschreitungsmöglichkeit. Die Kappungs-Grenzen für die einzelnen Neben-
anlagen-Typen sind daher unterschiedlich. Eine solche Differenzierung wird zwar in § 19 
Abs. 4 Satz 2 BauNVO nicht ausdrücklich erwähnt, sie ist jedoch auf Grund der Ausführungen 
in den einschlägigen Kommentierungen als zulässig anzusehen (vgl. Fickert/Fieseler zu § 19 
Rn 23). 

 − Auf die Festsetzung der Zahl der Vollgeschoße wird verzichtet. Diese Kenngröße ist für die Vor-
gabe der Gebäudehöhe wenig aussagefähig, da die Gebäude mit teilweise belichtbaren Un-
tergeschoßen und ausbaubaren Dachgeschoßen errichtet werden können. 

 − Die gleichzeitige Festsetzung von Gesamt- und Wandhöhen über NN schafft einen verbindli-
chen Rahmen zur Umsetzung eines breiten Spektrums an Gebäudeprofilen. Die Festsetzung 
der Wand- und Gesamthöhen über NN wird gewählt, da somit einerseits in allen Bereichen 
die Wand- bzw. Gesamthöhen abschließend geregelt sind, da ein eindeutig definierter Be-
zugspunkt zu Grunde gelegt wird und andererseits in der Einteilung der Grundstücke die nö-
tige Flexibilität gewährleistet werden kann. Wenn z.B. ein Grundstück sich jeweils zur Hälfte 
innerhalb zwei verschiedener Höhen-Festsetzungen befindet, so wird die maximal zulässige 
Wand- bzw. Gesamthöhe über natürlichem Gelände durch lineare Interpolation der beiden zu-
lässigen Wand- bzw. Gesamthöhen ermittelt. Die gewählte Systematik schließt Fehlentwick-
lungen aus. Sie ist auch für den Außenstehenden (z.B. Anlieger) nachvollziehbar und damit 
kontrollierbar. Gebäude mit einer tiefen Grundrissgestaltung und relativ steiler Dachneigung 
werden durch die festgesetzte Gesamthöhe fixiert. Schmale Gebäude mit relativ flacher Dach-
neigung werden durch die festgesetzte Wandhöhe auf ein geeignetes Erscheinungsbild be-
grenzt. Die erzielbaren Rauminhalte der Gebäude werden auf ein städtebaulich vertretbares 
Maß beschränkt. Durch die Festsetzung, dass, sofern zulässige Dachaufbauten oder Dachein-
schnitte im Bereich des Schnittpunktes der Außenwand mit der Dachhaut liegen, für die Be-
rechnung der maximalen Wandhöhe die Verbindungslinie zwischen den nächst gelegenen 
entsprechenden Schnittpunkten außerhalb solcher Bauteile maßgeblich ist, wird eindeutig ge-
regelt, dass die Höhe von Dachaufbauten oder Dacheinschnitten nicht als maßgebliche Wand-
höhe herangezogen wird. Ebenfalls werden Festsetzungen getroffen, die auf Grund der zuläs-
sigen Dachformen im Plangebiet Fehlentwicklungen vermeiden und die Möglichkeiten der 
Umsetzung dieser Dachformen hinsichtlich einzuhaltender Wand- und Gesamthöhen eindeutig 
bestimmen. Dies trifft insbesondere auf das Pultdach zu. 
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 − Bei den festgesetzten Wand- und Gesamthöhen wird unterschieden zwischen Hauptgebäuden 
mit Terrassengeschoß, Hauptgebäuden mit Sattel- oder Walmdach, Hauptgebäuden mit Pult-
dach und Hauptgebäuden mit Flachdach. Bei Hauptgebäuden mit Sattel- bzw. Walmdach 
und Hauptgebäuden mit Flachdach geht die Bestimmung der höchstzulässigen Punkte ein-
deutig aus den textlichen Festsetzungen hervor. Bei Hauptgebäuden mit Terrassengeschoß (A) 
bzw. Hauptgebäuden mit Pultdach (B) ist die Bestimmung der höchstzulässigen Punkte auf 
Grund festgesetzter Einschränkungen schwieriger. Für diese beiden Arten ist hier daher ein 
Schemata dargestellt. 

  Die festgesetzte offene Bauweise kann als Einzelhaus (Typ 5) bzw. als Einzel- oder Doppelhaus 
(Typ 1, 2, 3) umgesetzt werden. Die Festsetzung einer offenen Bauweise beschränkt die Längen-
entwicklung von Baukörpern auf max. 50 m. Im Bereich des Plangebietes stellt diese Vorgabe eine 
sinnvolle Richtschnur zur Erlangung einer in Bezug auf die allgemeine städtebauliche Struktur ver-
träglichen Baukörpergröße dar. 

 Die beim Typ 4 festgesetzte abweichende Bauweise ist erforderlich, um im Sinne einer möglichst 
hohen Flexibilität für die betreffenden Grundstücke im westlichen Teil des Bebauungsplanes sowohl 
eine geschlossene Bebauung bis 75 m zu ermöglichen. Ausgehend von der offenen Bauweise er-
laubt sie zusätzlich die Errichtung von so genannten "Kettenhäusern" als zeitgemäße und flächen-
sparende Mischform zwischen Einfamilienhaus und Reihenhaus. Für den Typ 4 wird durch die ab-
weichende Bauweise die Möglichkeit einer flexiblen Anordnung von Baukörpern innerhalb eines 
durch Baugrenzen vorgegebenen Bereiches ermöglicht. Die Vorgaben zielen dabei auf möglichst 
quadratische und damit punktförmig in Erscheinung tretende Gebäude ab. 

  Die überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) sind so festgesetzt, dass sie über die mögliche 
Größe der Gebäude auf Grund der Nutzungsziffern (Grundflächenzahl) hinausgehen. Dadurch ent-
steht für die Bauherrschaft zusätzliche Gestaltungsfreiheit für die Anordnung der Gebäude im 
Grundstück. Die Baugrenzen reichen über die durch die einzelnen Bauvorhaben bedingten Grund-
stücksgrenzen hinweg. Dadurch wird die Möglichkeit geschaffen, im Rahmen der Vergabe der 
Grundstücke flexible Aufteilungen durchzuführen. Nebengebäude sind auch außerhalb der über-
baubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) zulässig. Zu den Verkehrsflächen ist ein Mindestab-
stand von 1,00 m mit überirdischen Anlagen einzuhalten, um damit mögliche Gefahrenpotenziale 
auszuschließen und die Situation verbindlich zu regeln. Die Anordnung der Flächen für Garagen ist 
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auf die Erschließungs-Situation hin abgestimmt. Trotzdem besteht innerhalb der jeweiligen Grund-
stücke eine möglichst hohe Flexibilität in Bezug auf die Situierung der Garagen. 

  Die Festsetzung der maximal zulässigen Anzahl der Wohnungen in Wohngebäuden erfolgt aus 
städtebaulichen Gründen. Auf Grund der Kleinräumigkeit des Baugebietes, dessen starken Bezuges 
zu den naturnahen Räumen, sowie des dörflichen Charakters des Ortes Grünkraut wäre bei einer zu 
starken Bewohnerdichte mit einer Fehlentwicklung zu rechnen. Die Grundstücke sind auf Grund der 
o.g. Gesamtkonzeption nicht dafür vorgesehen, mit Gebäuden, die eine hohe Wohnungsanzahl 
aufweisen, bebaut zu werden. Gleiches gilt für die Erschließungs-Situation. Die innerhalb des Ge-
bietes und im Umfeld geplanten bzw. vorhandenen Frei- und Begegnungsflächen sind auf eine 
Bebauung überwiegend mit Ein- bis Dreifamilienhäusern sowie Doppelhäusern ausgelegt. Die vor-
genommenen Einschränkungen der Anzahl der Wohnungen sollen darüber hinaus verhindern, dass 
es zu einer zu starken Versiegelung der Freiflächen in dem gesamten Bereich kommt (Terrassen, 
Stellplätze, Zufahrten). Die Festsetzung der maximalen Zahl der Wohnungen verhindert das Ent-
stehen von überwiegend freizeitgenutzten Zweitwohnungen (Ferienwohnungen). Die vorgenom-
mene Abstufung erfolgt auf Grund der erfahrungsgemäß unterschiedlichen Dichten, die durch die 
Umsetzung der unterschiedlichen Gebäudeformen entstehen. Ziel der Abstufung ist es, diese Dich-
ten über die Zahl der zulässigen Wohnungen je Wohngebäude zu entzerren. 

  Der Ausschluss von oberirdischen Niederspannungs-Freileitungen erfolgt aus städtebaulichen Grün-
den. Neben den Anforderungen für die einzelnen Baugrundstücke und Gebäude werden dadurch 
für die Erschließungs-Träger Vorgaben zur Ausführung von (in der Regel neu zu errichtenden) An-
lagen getroffen, die dazu führen, dass das landschaftliche Umfeld geschützt wird. 

  Auf das Plangebiet wirken die Verkehrslärm-Immissionen der Bundes-Straße B 32 ein. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische Untersuchung der zu er-
wartenden Straßenverkehrslärm-Immissionen im Plangebiet gemäß DIN 18005-1 (Schallschutz 
im Städtebau) durch das Büro Sieber durchgeführt (Gutachten vom 11.12.2017). 

Die Berechnungen der Verkehrslärm-Immissionen zeigen, dass während des Tagzeitraums (6:00 
bis 22:00 Uhr) der Orientierungswert für ein allgemeines Wohngebiet (WA) von 55 dB(A) im Gel-
tungsbereich eingehalten wird. Im Nachtzeitraum (22:00 bis 6:00 Uhr) wird der Orientierungswert 
von 45 dB(A) bis zu einem Abstand von ca. 250 m zur Straßenachse der Bundes-Straße B 32 um 
bis zu 3 dB(A) überschritten. 

Im vorliegenden Fall wird eine aktive Lärmschutz-Maßnahme aufgrund der geringfügigen, nur im 
Nachtzeitraum auftretenden Überschreitungen der Orientierungswerte sowie der hohen Entfernung 
des Plangebietes zur Bundes-Straße B 32 als nicht sinnvoll erachtet. Der Konflikt wird daher mit 
der Festsetzung von passiven Lärmschutz-Maßnahmen (Orientierung der zum Lüften erforderlichen 
Fensteröffnungen von Ruheräumen, Festsetzung des Schalldämmmaßes der Außenbauteile) gelöst. 
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Zudem wirken auf das Plangebiet die Gewerbelärm-Immissionen des östlich befindlichen Wertstoff-
hofes der Gemeinde Grünkraut ein. Diese wurden im Rahmen der o.g. schalltechnischen Untersu-
chung ermittelt und gemäß TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm) bewertet. 

Die Berechnungen der Gewerbelärm-Immissionen des Wertstoffhofes zeigen, dass der Immissions-
richtwert der TA Lärm für ein allgemeines Wohngebiet (WA) von tagsüber 55 dB(A) im östlichen 
Bereich des Geltungsbereiches um bis zu 3 dB(A) überschritten wird. Zudem wird der maximal zu-
lässige Spitzenpegel von tagsüber 85 dB(A) im östlichen Bereich um bis zu 3 dB(A) überschritten. 
Maßgeblich für die Überschreitungen ist die Entleerung der Glascontainer. Aus diesem Grund soll 
der Konflikt durch das Versetzen der Glascontainer in Richtung Osten gelöst werden. Im Bebau-
ungsplan ist eine entsprechende Festsetzung enthalten. 

Durch die vorgenannten Maßnahmen werden die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse gesichert. 

  Auf die Festsetzung von maximalen Erdgeschoß-Fußbodenhöhen wird verzichtet. Dadurch entsteht 
ausreichend Flexibilität zur Einstellung der Gebäude im Gelände. Zusätzlich ist damit der Anreiz 
verbunden, zur Optimierung des innergebäudlichen Profils eine moderate Höhenlage des Erdge-
schoß-Fußbodens zu wählen. Durch die o.g. Fixierung auf Wand- und Firsthöhen bleiben Fehlent-
wicklungen ausgeschlossen. 

 
7.2.9  Infrastruktur  

  Die Festsetzung eines Leitungsrechtes im Bereich des Grundstücks Nr. 3 in Richtung südlich gele-
gene Verkehrsfläche erfolgt, um eine Verlegung und Unterhaltung der in diesem Bereich erforder-
lichen Regen- bzw. Mischwasserkanäle zu ermöglichen und zu sichern. 

  Die Ausführungen hinsichtlich der Berücksichtigung der Lage der Hauskontrollschächte ist hinweis-
lich zu sehen, da deren genaue Lage zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht bekannt ist. Die 
Hauskontrollschächte sind nicht überbaubar. Die konkrete Umsetzung erfolgt im Rahmen der Er-
schließungsmaßnahmen. Die Bauherrschaft wird daher im Rahmen der Festsetzung zu den über-
baubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) bzw. der Flächen für Garagen und/oder Carports vor-
sorglich darauf hingewiesen, dass in den Bereichen der Hauskontrollschächte keine Bebauung 
möglich sein wird, um architektonische Umplanungen bzw. Missverständnisse hinsichtlich der 
Überbaubarkeit der Grundstücke zu vermeiden. 

  Eine Trafostation ist nicht erforderlich. Sollte dennoch im Rahmen der Erschließung eine Trafosta-
tion zu errichten sein, kann auf die Festsetzung einer entsprechenden Fläche für diese Trafostation 
verzichtet werden, da sich deren exakte Lage erst mit der Einteilung der Baugrundstücke ergeben 
wird. Auf Grund des § 14 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) kann eine solche Neben-
anlage in der Ausnahme zugelassen werden, auch falls im Bebauungsplan keine besondere Fläche 
hierfür festgesetzt ist. 
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  Eine Wertstoff-Insel innerhalb des überplanten Bereiches ist nicht erforderlich. Für den Orts-Teil 
sind bereits ausreichend Wertstoff-Inseln an geeigneten Stellen vorhanden. 

  Neben den o.g. Einrichtungen zur unmittelbaren Wohnumfeld-Verbesserung sind in räumlicher 
Nähe die wichtigen Infrastruktureinrichtungen der Gemeinde Grünkraut zu Fuß erreichbar (Verwal-
tungsgebäude, Kirche etc.). 

  Die Notwendigkeit zur Darstellung von zusätzlichen Infrastruktur- bzw. Gemeinbedarfseinrichtun-
gen besteht nicht. Die bestehenden Einrichtungen decken den mittelfristigen Bedarf ab. 

 
7.2.10  Verkehrsanbindung und Verkehrsflächen 

  Das auszuweisende Baugebiet ist über die "Buchenstraße" und ihrer Einmündung in die 
"Scherzachstraße" hervorragend an das Verkehrsnetz angebunden. Über die "Scherzachstraße" be-
steht eine Anbindung an die Bundes-Straße 32 "Wangener Straße". Dadurch sind weitere Anbin-
dungen gegeben. 

  Die Anbindung an den öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) ist durch die Bushaltestelle "Orts-
mitte" und "Festhalle" mit der Linie 21 (Ravensburg-Grünkraut-Bodnegg) gegeben.  

  Wander-, Fahrrad- und Fußwege sind wie folgt vorhanden: "Orts-Rundweg", "Aichenblock", "Eng-
lisreute", "Schregsberg", "Hintersolbaach", "Flappach", "Hinzistobel". 

  Die innere Erschließung des Baugebietes erfolgt über Wege und Flächen, die die geplante Woh-
numfeldqualität unterstützen. Eine Ausweisung als verkehrsberuhigte Zone ist nicht vorgesehen. 
Die straßenbegleitenden Flächen dienen mit ihren wasserdurchlässigen Belägen der Wohnumfeld-
Gestaltung. Gleichzeitig können sie als Stauraum für den Winterdienst sowie Parkplätze vorgesehen 
werden. 

  Die Planung berücksichtigt die vorhandenen Fußwegebeziehungen und bindet diese in das Ge-
samtkonzept ein. 

  Die Festsetzung von Höhenpunkten im Bereich der geplanten Erschließungs-Straßen ist nicht er-
forderlich. Die exakte Planung der Höhenlage der Erschließungs-Anlage wird durch das beauftragte 
Ingenieurbüro vorgenommen. 

  Die bestehenden Verkehrsflächen sind geeignet, die Orts-Teile untereinander zu verbinden. Die 
überregionale Verkehrsanbindung ist durch die qualifizierten Straßen sichergestellt. 

 
7.2.11  Wasserwirtschaft 

  Die Gemeinde verfügt über ein Mischsystem und bereichsweise ein modifiziertes Trenn-System zur 
Entsorgung der Abwässer.  
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  Das anfallende Schmutzwasser wird über das im Neubaugebiet geplante Trennsystem an den be-
reits vorhandenen Mischwasserkanal geleitet und der gemeindlichen Kläranlage zugeführt. Die An-
lage ist ausreichend dimensioniert. 

  Das anfallende Niederschlagswasser wird entweder direkt oder über Zisternen auf Privatgrund ge-
drosselt in das nördliche Retentionsbecken geleitet. Von dort gelangt das Niederschlagswasser ge-
drosselt in die "Scherzach". 

Im Rahmen der Voruntersuchungen wurde die Möglichkeit zur Integration eines Retentions- und 
Versickerungssystems innerhalb des Baugebietes geprüft. Auf Grund der Beschaffenheit des Bau-
grundes (wenig versickerungsfähig) kann ein solches Konzept nicht Eingang in die Planung finden. 

  Das Baugebiet wird an die gemeindlichen Frischwasserleitungen angeschlossen. Dadurch ist eine 
einwandfreie Trinkwasserversorgung gewährleistet. 

  Auf Grund der Aufschlüsse und Erfahrungen aus der unmittelbaren Umgebung des überplanten 
Bereiches im Rahmen von Bauvorhaben aus der jüngeren Zeit kann davon ausgegangen werden, 
dass keine ungewöhnlichen Grundwasserverhältnisse vorliegen. 

 
7.2.12  Geologie  

  Die Flächen sind aus geologischer Sicht für eine Bebauung geeignet. Mit landschaftstypischen und 
ortsüblichen Erschwernissen bei der Ausführung der Baumaßnahmen muss jedoch gerechnet wer-
den. 

  Durch die Art der Festsetzung der Gebäudehöhen und der Höhenbezüge in Verbindung mit der zu 
entwickelnden Erschließungs-Planung wird die Masse des anfallenden Erdaushubes minimiert.  

 
7.2.13  Gebäudetypen 

  Durch die verschiedenen Gebäudetypen wird eine Anpassung bezüglich der einzelnen Kenngrößen 
(z.B. Grundfläche und Höhe) an die jeweilige städtebauliche Situation wie folgt erreicht: 

 − Typ 1 ist im südlichen Bereich vorgesehen. Er kann als Einzel- und Doppelhaus genutzt wer-
den. Durch die begrenzte zulässige Grundflächenzahl von 0,24 wird darauf geachtet, dass in 
Verbindung mit den Grundstücksgrößen keine überdimensionierten Gebäude entstehen. Er 
kann als Einzelhaus mit bis zu drei Wohnungen oder als Doppelhaus mit je zwei Wohneinhei-
ten genutzt werden. Er stellt eine in Fläche und Höhe reduzierte Übergangsform zu den Frei-
flächen dar. 

 − Typ 2 ist im südlichen sowie auch nördlichen Bereich vorgesehen. Er kann als Einzel- und 
Doppelhaus genutzt werden. Durch die begrenzte zulässige Grundflächenzahl von 0,24 wird 
darauf geachtet, dass in Verbindung mit den Grundstücksgrößen keine überdimensionierten 
Gebäude entstehen. Er kann als Einzelhaus mit bis zu drei Wohnungen oder als Doppelhaus 
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mit je zwei Wohneinheiten genutzt werden. Er stellt eine in Fläche und Höhe reduzierte Über-
gangsform zu den Freiflächen dar. Die dem Typ 2 zugeordneten Grundstücke besitzen eine 
überdurchschnittliche Wohnqualität. 

 − Typ 3 ist im zentralen Bereich für Grundstück Nr. 11 vorgesehen. Er kann ausschließlich als 
Einzelhaus genutzt werden. Durch die zulässige Grundflächenzahl von 0,40 wird darauf ge-
achtet, dass in Verbindung mit den Grundstücksgrößen attraktive Gebäudegrößen entstehen 
können und somit die Flexibilität des Bauherrn nicht beeinträchtigt wird. Er ist als Ein- bis 
Dreifamilienhaus konzipiert. 

 − Typ 4 ist im östlichen Bereich vorgesehen. Er kann ausschließlich als Kettenhaus mit bis zu 
zwei Wohnungen genutzt werden. Durch die zulässige Grundflächenzahl von 0,40 wird darauf 
geachtet, dass in Verbindung mit den Grundstücksgrößen attraktive Gebäudegrößen entstehen 
können und somit die Flexibilität des potenziellen Vorhabenträgers nicht beeinträchtigt wird. 

 − Typ 5 kann entweder als Einzelhaus oder als Geschoßwohnungsbau umgesetzt werden. Auf-
grund der Höhenentwicklung eines potenziellen Geschoßwohnungsbaus wurde von einer Lage 
am Ortsrand abgesehen und der Fokus auf den zentralen Bereich im Bauabschnitt 1 gelegt. 
Durch den Typ 5 kann der hohen Nachfrage an Wohnraum in der Gemeinde Grünkraut Rech-
nung getragen werden. 
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8  Abarbeitung der Umweltbelange (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 
BauGB), Konzept zur Grünordnung 

  

  Umweltprüfung und Abarbeitung der Eingriffsregelung bei beschleunigtem Verfahren 
gem. § 13a BauGB 

8.1.1  Umweltprüfung  

  Die Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB sowie die Erstellung eines Um-
weltberichtes gem. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sowie Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB ist nicht 
erforderlich, da die Aufstellung des Bebauungsplanes "Buchenstraße" im beschleunigten Verfahren 
erfolgt (gem. § 13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB). 

 
8.1.2  Abarbeitung der Eingriffsregelung 

  Ein Ausgleich bzw. eine Abarbeitung der Eingriffs-Regelung ist nicht erforderlich. Eingriffe, die auf 
Grund des Bebauungsplanes "Buchenstraße" zu erwarten sind, gelten als im Sinne des § 1a Abs. 3 
Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig (gem. § 13b BauGB i.V.m. 
§ 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB). 

 
  Abarbeitung der Umweltbelange (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) 

8.2.1  Bestandsaufnahme 

  Das Plangebiet liegt im nördlichen Teil der Gemeinde Grünkraut. Südlich und westlich wird es von 
der "Buchenstraße" sowie von weiterer Wohnbebauung begrenzt. Im Norden sowie im Osten des 
zu überplanenden Gebietes befindet sich eine Wiesenfläche mit Streuobstbäumen. Nördlich des 
überplanten Bereiches schließt ebenfalls eine Wiesenfläche an. Diese Fläche wird, wie auch das 
Plangebiet selbst, landwirtschaftlich genutzt (Grünland/Streuobst). Das Plangebiet teilt sich in ei-
nen südlichen Bereich (Bestandsbebauung nach § 13a BauGB) und in einen nördlichen Teil (neue 
Bebauung im Außenbereich nach § 13b BauGB). 

  Schutzgut Arten und Lebensräume und Biologische Vielfalt; Biotopverbund (Tiere und Pflanzen; § 1 
Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB):  

Der nördliche Teil der überplanten Fläche wir landwirtschaftlich intensiv genutzt. Auf Grund der 
Nutzung als Mähwiese weist dieser Bereich ein geringen Artenvorkommen mit überwiegend Stick-
stoffzeigern auf. Die Mähwiese ist in diesem Bereich mit mehrere Streuobstbäume (Apfel-/Birn-
bäume) begleitet. Auf Grund des Alters der Bäume, ist eine Relevanz gegenüber streng geschützter 
Arten nicht auszuschließen. Aus diesem Grund wurden die Bäume artenschutzrechtlich untersucht.  
An einigen Stellen wurden potentielle Lebensräume (Totholz, Totäste, Rindenspalte, Baumhöhlen) 
für z.B. Vogelarten oder Fledermäuse vorgefunden. Jedoch konnten in keinem dieser Strukturen 
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nachweise streng geschützter Arten nachgewiesen werden. Genauere Angaben sind dem arten-
schutzrechtlichen Kurzbericht des Büro Sieber in der Fassung vom 06.10.2017 zu entnehmen. 

Der südliche Teilbereich des Plangebietes weist überwiegend bereits eine Bestandsbebauung auf. 
Der Bereich der vorhandenen Versiegelung kann schon nicht mehr als Standort einer natürlichen 
Vegetation dienen. Die Gartenanlagen um die Gebäude sind zudem stark anthropogen geprägt und 
weisen teilweise eine nicht heimische Vegetation auf. Im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Ge-
bäudekontrolle konnte im Schreinereigebäude eine temporäre Nutzung von Fledermäusen nach-
gewiesen werden. Hierzu sind genauere Angaben dem artenschutzrechtlichen Kurzbericht zu ent-
nehmen. 

Ein Biotopverbunde feuchter Standorte erstrecken sich westlich in einem Abstand von etwa 150 m 
und östlich in einem Abstand von etwa 300 m zum Geltungsbereich. Auf Grund der dazwischenlie-
genden Bebauung und der "Scherzachstraße" ist eine nennenswerte Wanderung zwischen den 
Kernflächen des Biotopverbundes nicht zu erwarten. 

  Schutzgebiete/Biotope (insb. § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB): Die nächste gem. § 30 BNatSchG 
kartierte Biotopfläche "Feuchtflächen an der Scherzach bei Grünkraut" (Nr. 1-8223-436-4501) 
erstreckt sich westlich in einem Abstand von 150 m der beplanten Fläche. Etwa 340 m östlich liegt 
das Biotop "Bechenried" (Nr. 1-8223-436-4517). Das Biotop "Nasswiese nördl. NSG Wasenmoos" 
(Nr. 1-8223-436-4521), das Naturschutzgebiet "Wasenmoos bei Grünkraut" (Nr. 4.064) erstre-
cken sich in etwa 500 m östlich des Geltungsbereiches. Weitere Schutzgebiete oder Biotope liegen 
nicht in räumlicher Nähe. 

  Schutzgut Boden, Geologie und Fläche (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Das Plangebiet besteht 
geologisch betrachtet aus würmeiszeitlichen Moränensedimenten. Aus den Sedimenten haben sich 
zwei unterschiedliche Bodenkundliche Einheiten ausgebildet. Ein Anmoorgley aus glazigenen Se-
dimenten bildet den nördlichen Teil, während Parabraunerde aus Geschiebemergel sich über die 
übrige Fläche erstreckt.  

Auf Grund der derzeitigen Wiesennutzung können die vorkommenden Böden ihre Funktion als Aus-
gleichskörper im Wasserhaushalt sowie als Filter und Puffer für Schadstoffe noch weitestgehend 
unbeeinträchtigt erfüllen. Einzig in den südlichen bereits versiegelten Bereichen sind die Boden-
funktionen gestört. Genauere Angaben zu den Untergrundverhältnissen sind der Baugrundvorun-
tersuchung (Fassung vom 09.07.2018) der Crystal Geotechnik Beratenden Ingenieure & Geologen 
GmbH sowie Berghof Analytik + Umweltengineering GmbH zu entnehmen. 

Das Moorkataster der LUBW weist am nordöstlichen Rand des geplanten Wohngebietes eine Nie-
dermoorfläche aus. Aus diesem Grund wurde von Seiten der Gemeinde Grünkraut eine Moorkartie-
rung in Auftrag gegeben. Im Rahmen der Bodenansprache durch das Büro Berghof Analytik + 
Umweltengineering GmbH konnten im Untergrund keine moorigen Böden festgestellt werden. Da-
her kann das Vorkommen von Niedermoor in diesem Bereich ausgeschlossen werden. Genauere 
Angaben sind der Moorkartierung (Fassung vom 08.06.2018) zu entnehmen.  
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  Schutzgut Wasser/Wasserwirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB):  

Oberflächengewässer befinden sich nicht im Plangebiet. In einem Abstand von 150 m westlich des 
Plangebiets verläuft ein Fließgewässer (Scherzach). Abwässer fallen derzeit im Plangebiet aus-
schließlich im Süden im Bereich der bestehenden Bebauung an. Das Niederschlagswasser der pri-
vaten Dach- und Hofflächen wird entweder direkt oder über Retentionszisternen gedrosselt in die 
öffentliche Regenwasserkanalisation eingeleitet. Von dort gelangt es in ein Retentionsbecken und 
wird von dort aus gedrosselt in die "Scherzach" eingeleitet. Die vier nördlichen Grundstücke erhalten 
einen Direktanschluss an das Retentionsbecken, für alle anderen Grundstücke werden Zisternen 
eingebaut. Nach den Angaben der Baugrundvoruntersuchung ist auf Grund der überwiegend ge-
ringen Durchlässigkeiten der Böden mit Grundwasser zu rechnen. Insgesamt konnte ein Grundwas-
serniveau von 2,8 – 3,3 m unter Geländeoberkante festgestellt werden.  

Das Hochwasserrisiko der westlich des Planungsgebiets verlaufenden "Scherzach" wird als gering 
bewertet.  

  Schutzgut Klima/Luft, Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a und h 
BauGB):  

Bei dem überplanten Bereich handelt es sich um eine im Norden, am Ortsrand des Hauptortes 
Grünkraut liegende Freifläche. Im nördlichen Bereich, auf der unbebauten Wiesenfläche, befinden 
sich Streuobstbäume, welche in geringem Maße zur Regulierung der Lufttemperatur und zur Pro-
duktion von Frischluft beitragen. Auch im südlichen Teil befinden sich neben der bereits bestehen-
den Bebauung Gehölze, die zur Frischluftproduktion beitragen. Die offenen Grundlandflächen tra-
gen zudem zur Kaltluftbildung bei. Da ein Gefälle nach Norden vorherrscht, ist die Kaltluft nicht für 
die bestehenden Siedlungsstrukturen von Bedeutung. 

  Schutzgut Landschaftsbild (Landschaft; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Beim Plangebiet handelt 
es sich um eine im Norden liegende Freifläche am Ortsrand der Gemeinde Grünkraut. Die Fläche 
ist nur eingeschränkt aus der freien Landschaft einsehbar. Von Norden kann fernab der Bundes-
straße "B 32" weitere Bebauung festgestellt werden, welche zum Teil die Sicht einschränkt. Aus 
Osten befindet sich ebenfalls ein gewerblicher Bau und eine Reihe junger Streuobstbäume, welche 
eine Sichtbeziehung aus dieser Richtung erschwert. Aus Süden und Westen schließt direkt die be-
stehende Bebauung an. Aus Nordwesten ist zudem die Sicht durch die bachbegleitenden Gehölze 
der "Scherzach" eingeschränkt. Auf Grund der Nutzung (Grünland mit Obstbäumen) weist die Flä-
che Struktur auf, welche insbesondere für die Naherholung der ortsansässigen Bevölkerung von 
hohem Wert sind. Zudem führt ein nicht befestigter Fuß- und Radweg durch das Plangebiet. 

  
8.2.2  Auswirkungen der Planung 

  Schutzgut Arten und Lebensräume und Biologische Vielfalt; Biotopverbund (Tiere und Pflanzen; § 1 
Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Im südlichen bereits bebauten Bereich (nach § 13a BauGB) kann es 
durch die Planung zu einer geringfügige Nachverdichtung kommen. Der nördliche Bereich (nach 



 Gemeinde Grünkraut     Bebauungsplan "Buchenstraße" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu 
 Textteil (Entwurf) mit 64 Seiten, Fassung vom 05.11.2020 

Seite 50 

§ 13b BauGB) wird neu überplant und es kommt zu einem weiteren Verlust an Lebensräume für 
die vorkommenden Tiere und Pflanzen. Die vorhandenen Streuobstbestände können vermutlich 
nicht erhalten werden. Auf Grund der hochwertigen Strukturen für streng geschützte Arten innerhalb 
des Plangebietes sind entsprechende artenschutzrechtliche Maßnahmen notwendig. Diese sind dem 
artenschutzrechtlichen Kurzbericht des Büro Sieber in der Fassung vom 06.10.2017 zu entnehmen. 
Durch die Lage des Plangebietes am Ortsrand ist nicht mit Zerschneidungseffekten zu rechnen.  

  Schutzgebiete/Biotope (insb. § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB): Auf Grund der Entfernung, die zu 
dem o.g. Biotop besteht und weil wegen der dazwischen liegenden Bebauung keine funktionalen 
Beziehungen anzunehmen sind, sind die Biotope und die Schutzgebiete von der Planung nicht 
betroffen. 

  Schutzgut Boden, Geologie und Fläche (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Durch die mit der Pla-
nung ermöglichte Bebauung und die damit einhergehende Versiegelung werden die Funktionen 
der betroffenen Böden beeinträchtigt bzw. gehen ganz verloren. Im Bereich der neuen Baukörper 
bzw. Zufahrtsflächen kommt es zu einer Abtragung der oberen Bodenschichten. Die versiegelten 
Flächen können nicht mehr als Standort für Nutzpflanzen oder die natürliche Vegetation dienen 
und bieten Bodenorganismen keinen Lebensraum mehr. Zudem wird das eintreffende Nieder-
schlagswasser in diesen Bereichen nicht mehr gefiltert und gepuffert. Da durch die Moorkartierung 
das Vorkommen eines Niedermoores im Plangebiet entkräftet werden konnte, sind Auswirkungen 
auf einen Moorkörper nicht gegeben. 

  Schutzgut Wasser/Wasserwirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Durch die mit der Bebau-
ung verbundene Versiegelung wird die Durchlässigkeit der anstehenden Böden für Niederschlags-
wasser eingeschränkt. In Folge dessen verringert sich unter Umständen in geringem Umfang auch 
die Grundwasserneubildungsrate. Spürbare Auswirkungen auf den lokalen Wasserhaushalt sind 
jedoch auf Grund der geringen Flächengröße nicht zu erwarten. Zudem werden die Auswirkungen 
der Versiegelung durch die Festsetzung zur Niederschlagswasserbehandlung weitestgehend mini-
miert. Auf den befestigten Flächen anfallendes Niederschlagswasser soll über entsprechende Ka-
näle dem nördlichen Retentionsbecken zugeleitet werden. Von dort gelangt das Wasser gedrosselt 
in die "Scherzach". 

  Schutzgut Klima/Luft, Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a und h 
BauGB): Durch die Rodung der im Plangebiet bestehenden Gehölze entfällt die Luft filternde und 
Temperatur regulierende Wirkung der Bäume. Zudem geht die Produktion von Frischluft verloren.  
Auf Grund der zusätzlichen Versiegelung wird die Wärmeabstrahlung begünstigt und die Entste-
hung von Kaltluft auf die benachbarten Freiflächen begrenzt. Nennenswerte Veränderungen des 
Kleinklimas sind jedoch nicht zu erwarten. 

  Schutzgut Landschaftsbild (Landschaft; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Durch die Planung gehen 
wichtige ortsrandprägende Strukturen verloren. Der Verlust der Streuobstbäume wird auf der nur 
eingeschränkt einsehbaren Fläche nur für die Naherholung der ortsansässigen Bevölkerung eine 
nennenswerte Beeinträchtigung darstellen. Mit der Planung wird der Ortsrand nicht weiter nach 
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Norden verlagert, somit wird das Landschaftsbild in diese Richtung nicht maßgeblich beeinträch-
tigt. 
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8.2.3  Konzept zur Grünordnung 

  Das Konzept zur Grünordnung berücksichtigt den Bestand und die Auswirkungen der Planung wie 
folgt: 

  An der nördlichen Grenze ist eine öffentliche Grünfläche als Retentionsbereich und Ortsrandeingrü-
nung festgesetzt.  

  An der westlichen sowie an der südlichen Grenze sind in Summe sechs Neupflanzungen von Bäu-
men festgesetzt. 

  Auf den Baugrundstücken ist eine Mindestzahl von Gehölzen zu pflanzen. Dadurch wird eine an-
gemessene Ein- und Durchgrünung der Bebauung gewährleistet. Zudem verbessert sich hierdurch 
der Lebensraumwert der Flächen für siedlungstypische Tierarten. 

  Durch die Festsetzung einer Pflanzliste wird die Verwendung standortgerechter, heimischer Gehölze 
gesichert. Einheimische Bäume und Sträucher bilden die Grundlage vieler Nahrungsketten und 
dienen der Erhaltung des Lebensraumes für Kleinlebewesen. Sie sollten deshalb gegenüber neo-
phytischen Ziergehölzen vorgezogen werden. 

  Gehölze, die als Zwischenwirt für die Erkrankungen im Obst- und Ackerbau gelten, speziell die in 
der Verordnung zur Bekämpfung der Feuerbrandkrankheit genannten, werden durch die Planung 
ausgeschlossen. Hierdurch sollen Gefährdungen der im Umkreis bestehenden sowie der zu pflan-
zenden Gehölze vermieden werden. 

  Damit die privaten Zier- und Nutzgärten möglichst naturnah gestaltet werden sowie aus gestalte-
rischen Gründen werden Hecken aus Nadelgehölzen im Übergangsbereich zur freien Landschaft 
sowie in Bereichen, die an öffentliche Flächen angrenzen, ausgeschlossen. 

  Die Pflanzung von Sträuchern, die nicht in der Pflanzliste festgesetzt sind (z. B Ziersträucher), wird 
auf max. 5 % der Grundstücksfläche zugelassen. Auf diese Weise soll zu einem gewissen Grad auch 
eine Bepflanzung mit nicht heimischen Gehölzen ermöglicht werden, ohne dass Fehlentwicklungen 
hinsichtlich naturschutzfachlicher oder landschaftsästhetischer Belange zu erwarten sind. 

  Die Verwendung versickerungsfähiger Beläge für Stellplätze, Zufahrten u.a. untergeordnete Wege 
auf den privaten Baugrundstücken wird festgesetzt, um die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens 
weitestgehend zu erhalten und damit die Abnahme der Versickerungsleistung des Bodens durch 
die Versiegelung zu minimieren. 

  Oberflächen aus Zink, Titan-Zink, Kupfer oder Blei werden für baukonstruktive Elemente, die groß-
flächig mit Niederschlagswasser in Berührung kommen, zum Schutz des Bodens und des Grund-
wassers ausgeschlossen. 
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  Zum Schutz nachtaktiver Insekten wird festgesetzt, dass als Außenbeleuchtung nur Leuchtentypen 
mit geringem Anteil an blauem und ultraviolettem Licht (z.B. Natriumdampf- oder LED-Lampen) 
mit einer maximalen Lichtpunkthöhe von 4,50 m verwendet werden dürfen. 

  Um fehlgeleitete Eiablagen von wassergebundenen Insekten zu vermeiden, sind nur solche Photo-
voltaik-Module zulässig, die weniger als 6 % Licht reflektieren (je Solarglasseite 3 %). Dies wird 
von Elementen erfüllt, die entspiegelt und monokristallin sind sowie deutliche Kreuzmuster aufwei-
sen. Elemente aus Strukturglas besitzen im Vergleich zu Floatglas deutliche Vorteile. 

  Um die Durchlässigkeit des Gebietes für Kleinlebewesen zu erhalten, sind als Einfriedungen ledig-
lich Zäune aus Drahtgeflecht, Drahtgitter sowie Hecken, jedoch keine Mauern zulässig.  

  Die Durchlässigkeit des Gebietes für Kleinlebewesen kann erhalten werden, wenn Zäune einen Min-
destabstand von 0,15 m zum natürlichen Gelände einhalten und auf Sockelmauern verzichtet wird.  
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9  Begründung – Bauordnungsrechtlicher Teil  
  

  Örtliche Bauvorschriften 

9.1.1  Regelungen über die Gestaltung der Gebäude 

  Die Dachformen für den Hauptbaukörper ermöglichen die Errichtung eines Satteldaches, Pultda-
ches, Flachdaches oder Walmdaches. Diese Dachformen entsprechen den Vorstellungen moderner 
Baukörper und sind bereits an anderer Stelle im Gemeindegebiet umgesetzt. Es erfolgt eine Klar-
stellung zu den unterschiedlichen Ausprägungen dieser Dachformen. Gleichzeitig sind Vorschriften 
zur Dachform getroffen, die eine auf den Einzelfall angepasste Bauform ermöglichen. Dies betrifft 
in erster Linie die untergeordneten Bauteile wie Dachgaupen, Garagen und Nebengebäude. Rege-
lungen für grundstücksübergreifende Gebäude mit einheitlicher Dachform und gleicher Firstrichtung 
(z.B. Doppel-, oder Reihenhaus) bezüglich einer einheitlichen Dachneigung oder eines profilglei-
chen Anbaus werden nicht getroffen, da solche Regelungen erfahrungsgemäß Probleme im bau-
aufsichtlichen Verfahren nach sich ziehen. Die Einengung auf eine einzelne Gradzahl stellt hierfür 
ebenfalls keine sinnvolle Alternative dar. Die Regelungen für Dachaufbauten entbinden nicht von 
der Beachtung anderer bauordnungsrechtlicher Vorschriften, speziell den Vorschriften zu den Ab-
standsflächen und den Vorschriften zum Brandschutz. 

Die ausführliche Definition des Pultdaches kann im Baugenehmigungsverfahren die Entscheidung 
erleichtern, ob es sich bei dem Dach eines Vorhabens um ein Pultdach handelt und ob demnach 
die sonstigen Festsetzungen zum Pultdach greifen (Firsthöhe und Dachneigung). Um ein Pultdach 
handelt es sich, wenn mindestens 75 % aller Dach-Ebenen des jeweiligen Hauptgebäudes zuei-
nander parallel sind. Die Fläche einer Dach-Ebene wird in der senkrechten Projektion auf die Fläche 
gemessen. 

  

 

 

 
  Das Spektrum für Dachneigungen ist im Sinne der Bauherrschaft breit gefasst. Es entspricht den 

ortsüblichen und landschaftstypischen Vorgaben und berücksichtigt zeitgemäße Bauformen. Durch 
die Festsetzung von Wand- und Firsthöhen ist die Möglichkeit ausgeschlossen, dass Gebäude eine 
nicht vertretbare Gesamthöhe erreichen könnten. Die Regelung der Dachneigung bezieht sich auch 
auf Terrassengeschosse, da diese ebenfalls andere Dachformen, wie z.B. ein Pultdach haben kön-
nen. 

  Die Vorschriften zur Aufständerung von Solar- und Photovoltaikanlagen auf Dächern sollen grund-
sätzlich eine effiziente Nutzung von Sonnenenergie auch auf Flach- und Pultdächern ermöglichen. 
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Gleichzeitig soll eine zu dominante Wirkung der Anlagen auf den Außenbetrachter vermieden wer-
den. Die getroffenen Regelungen führen daher in erster Linie zu einer Begrenzung des Aufstände-
rungswinkels der Solarmodule im äußeren Dachbereich von Pult- und Flachdächern. 

  Das Regelungs-Konzept für Gebäude-Anbauten (Widerkehre und Zwerchgiebel) und Dachaufbauten 
beschränkt sich auf Vorgaben zu den Ausmaßen und Abständen dieser Bauteile. Eine Koppelung 
mit der Gebäudelänge wird dabei vermieden, da die Gebäudelänge unter Umständen nicht ein-
deutig definierbar und damit bestimmbar ist. Ab einer Dachneigung von 25° sind Dachaufbauten 
zulässig. Für Dachneigungen unter 25° sind Dachgaupen nicht zulässig und in der Regel nicht 
erforderlich bzw. nicht sinnvoll. Für bestehende Gebäude mit flacherer Dachneigung ist die Mög-
lichkeit einer ausnahmsweisen Zulässigkeit geschaffen. Im Einzelfall kann damit eine gestalterisch 
vertretbare Lösung erarbeitet werden. Obwohl die Regelungen ein Maximum an Gestaltungsfreiheit 
und Planungs-Sicherheit darstellen, kann davon ausgegangen werden, dass Beeinträchtigungen 
für das Ortsbild nicht zu erwarten sind. 

  Die Festsetzung einer max. Kniestockhöhe ist nicht erforderlich. Für die Gebäudehöhe sind Vorgaben 
zur Wand- und Firsthöhe ausreichend.  

  Die Vorschriften über Materialien und Farben orientieren sich einerseits an den umliegenden, land-
schaftsgebundenen Bauformen. Andererseits lassen sie der Bauherrschaft jedoch ausreichend ge-
stalterischen Spielraum. Die Beschränkung auf die Dachfarben Rot bis Rotbraun sowie Betongrau 
bis Anthrazitgrau führt zu einem homogenen und ruhigen Gesamtbild des Ortes. Die Farben fügen 
sich erfahrungsgemäß besonders gut in die landschaftliche Situation ein. 

  Auf die Festsetzung eines Längen/Breiten-Verhältnisses für die Baukörper wird verzichtet. Aus den 
o.g. Gründen wäre auch hier der Vollzug auf Grund der u.U. nicht eindeutig bestimmbaren Bezugs-
Größen in Frage gestellt. 

  Auf Grund der beabsichtigten Durchlässigkeit der Freiflächen ist der Ausschluss von stark trennen-
den Elementen erforderlich. Einfriedungen sind deshalb in einer möglichst durchlässigen Bauweise 
auszuführen. Gleiches gilt auch für Stützmauern. 

 

9.1.2  Stellplätze und Garagen 

  Der erhöhte Bedarf an nachzuweisenden Stellplätzen je Wohnung wird mit der ländlich geprägten 
Umgebung, dem entsprechend geringen Angebot des öffentlichen Nahverkehrs und den eng be-
messenen Verkehrsflächen begründet. Die beiden ersten Faktoren führen dazu, dass Haushalte in 
der Regel mit mehr als einem Kraftfahrzeug ausgestattet sein müssen, um die für die tägliche 
Lebensführung notwendige Mobilität aufbringen zu können. Gleichzeitig sind die Verkehrsflächen 
so bemessen, dass den konkreten Erfordernissen des fließenden Verkehrs ausreichend Rechnung 
getragen ist. Die Belange des ruhenden Verkehrs sind insoweit berücksichtigt, als dass für den 
Besucherverkehr ausreichend Flächen zur Verfügung stehen. Es wurde hoher Wert auf eine wirt-
schaftlich bemessene Erschließung und eine geringe Versiegelung durch Verkehrsflächen gelegt. 
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Die für die dort wohnende Bevölkerung erforderlichen Stellplätze können vom öffentlichen Ver-
kehrsraum nicht aufgenommen werden, weshalb auf den privaten Flächen ausreichende Stellplätze 
nachgewiesen werden müssen. Somit erfolgt die Regelung, um städtebauliche Fehlentwicklungen 
durch einen Mangel an Stellplätzen auszuschließen. 
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10  Begründung – Sonstiges  
  

  Umsetzung der Planung 

10.1.1  Maßnahmen und Zeitplan zur Verwirklichung 

  Eine Veränderungssperre ist nicht erforderlich. 

  Boden ordnende Maßnahmen (Grundstücks-Tausch, Umlegung) sind nicht erforderlich und nicht 
geplant. 

  Die Gemeinde beabsichtigt, die überwiegenden Flächenanteile in ihr Eigentum zu bringen und an 
geeignete Bauwerber weiter zu veräußern. 

 
10.1.2  Wesentliche Auswirkungen 

  Wesentliche Auswirkungen auf die gesamtgemeindliche Situation sind auf Grund der begrenzten 
Größe der zu bebauenden Flächen nicht erkennbar. 

  Für die bereits bebauten Grundstücke ist mit einer geringen Einbuße an der Erlebbarkeit der freien 
Landschaft sowie des städtebaulichen Umfeldes zu rechnen (z.B. Ausblick). Auf Grund der getroffe-
nen Festsetzungen (Höhenbeschränkungen, überbaubare Grundstücksflächen, Trenngrün im zent-
ralen Bereich) sind diese Auswirkungen als akzeptabel zu bewerten. 

 
  Erschließungsrelevante Daten 

10.2.1  Kennwerte 

  Fläche des Geltungsbereiches: 1,19 ha 

  Flächenanteile: 

 
 Nutzung der Fläche Fläche in ha Anteil an der Gesamtfläche 

 Bauflächen als WA 0,92  77,3 %  

 Öffentliche Verkehrsflächen 0,17  14,3 %  

 Sonstige öffentliche Verkehrsflächen 0,02  1,7 %  

 Öffentliche Grünflächen 0,08  6,7 %  

 

  Verhältnis von Erschließungsfläche zur Nettobaufläche (innerhalb des Baugebietes):20,6 % 

  Voraussichtliche Mindest-Anzahl der Wohnungen im Wohngebiet: 18 
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  Voraussichtliche Maximal-Anzahl der Wohnungen im Wohngebiet: 59 

  Voraussichtliche Anzahl der unterzubringenden Einwohner im Wohngebiet (Haushaltsziffer 2,5): 
96 

 

10.2.2  Erschließung 

  Abwasserbeseitigung durch Anschluss an: Abwasserzweckverband Grünkraut-Schlier 

  Wasserversorgung durch Anschluss an: gemeindliche Wasserversorgung 

  Die Löschwasserversorgung wird durch eine entsprechende Dimensionierung der Wasserleitungen 
in Verbindung mit einer ausreichenden Anzahl von Hydranten sichergestellt.  

  Stromversorgung durch Anschluss an: Netze BW GmbH, Biberach 

  Gasversorgung durch: Technische Werke Schussental (TWS), Ravensburg 

  Müllentsorgung durch: Alco-Süd, Amtzell 

  Die Gemeinde beabsichtigt, die anfallenden Kosten zur Herstellung der Erschließungsanlage nach 
BauGB (Straßen, Straßen-Entwässerung, Straßen-Beleuchtung) im Rahmen der Grundstücksveräu-
ßerung in Rechnung zu stellen (so genannte Ablöseverträge). 
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11   Begründung – Auszug aus übergeordneten Planun-
gen 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausschnitt aus dem  
Landesentwicklungsplan 
Baden-Württemberg 
2002, Karte zu 2.1.1 
"Raumkategorien"; Dar-
stellung als "allgemeiner 
ländlicher Raum im enge-
ren Sinne" 
 

Ausschnitt aus dem Regi-
onalplan Bodensee-Ober-
schwaben, Karte Sied-
lung, Darstellung als 
"Siedlungsschwerpunkt" 

 

Auszug aus dem rechts-
gültigen Flächennut-
zungsplan. Darstellung 
als "Fläche für Landwirt-
schaft" 
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12   Begründung – Bilddokumentation 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blick von Westen in Rich-
tung östlich gelegenes 
Plangebiet. 

Blick innerhalb des Plan-
gebietes auf die Obst-
baumbestände und die 
nordwestlich angrenzende 
Bestandsbebauung der 
Gemeinde Grünkraut. 

Blick von der Buchen-
straße auf die westlich 
des zu überplanenden Be-
reichs liegende Bestands-
bebauung der Gemeinde 
Grünkraut. 
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Blick innerhalb des Plan-
gebietes auf die südlich 
gelegene angrenzende 
Bestandsbebauung der 
Gemeinde Grünkraut. 

Blick von der Buchen-
straße in Richtung Plan-
gebiet. 

Blick vom nördlichen Be-
reich des Plangebietes auf 
den außerhalb gelegenen 
"Fußweg". 
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Städtebauliche Entwurfs-
alternative 5 mit Fassung 
vom 10.10.2017 mit 
Stichstraße inklusive 
Wendeplatte sowie Ein-
zel- und Mehrfamilien-
hausbebauung 
 

Städtebauliche Entwurfs-
alternative 5 mit Fassung 
vom 04.12.2017 mit 
Stichstraße inklusive 
Wendeplatte sowie Ein-
zel- und Mehrfamilien-
hausbebauung 

 

Abschließende Planung: 
Städtebauliche Entwurfs-
alternative 6.5 mit Fas-
sung vom 16.01.2019 
mit neuer Erschließungs-
konzeption, Verortung von 
Geschoßwohnungsbau im 
zentralen und von Ketten-
häuser im östlichen Be-
reich; Abrundung des 
Siedlungskörpers durch 
Erweiterung des Geltungs-
bereich nordwestlich der 
Buchenstraße 
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13   Verfahrensvermerke 
  

  Aufstellungsbeschluss (gem. § 2 Abs. 1 BauGB) 

 Der Aufstellungsbeschluss erfolgte in der Gemeinderatssitzung vom …………. . Der Beschluss 
wurde am  …………. ortsüblich bekannt gemacht. 

 
 Grünkraut, den …………. ………………………… 
  (Hr. Grabherr, Bürgermeister) 

 
  Beteiligung der Öffentlichkeit (gem. § 3 BauGB) 

 Von der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (gem. § 3 Abs. 1 BauGB) mit öffentlicher Unter-
richtung sowie Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung wurde abgesehen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 
gem. § 13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB). Öffentlichkeit wurde gemäß § 13 a BauGB 
Gelegenheit gegeben, sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswir-
kungen der Planung zu unterrichten und sich bis zum ……. zur Planung zu äußern (Bekannt-
machung am ……….). 

Die öffentliche Auslegung fand in der Zeit vom …………. bis …………. (Billigungsbe-
schluss vom ………….; Entwurfsfassung vom ………….; Bekanntmachung am 
………….) statt (gem. § 3 Abs. 2 BauGB). 

 
 Grünkraut, den …………. ……………………… 
  (Hr. Lehr, Bürgermeister) 

 

  Beteiligung der Behörden (gem. § 4 BauGB) 

 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden im Rahmen eines Termines am 
…………. unterrichtet und zur Äußerung aufgefordert (gem. § 4 Abs. 1 BauGB). 

Von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden Stellungnahmen eingeholt 
(gem. § 4 Abs. 2 BauGB). Sie wurden mit Schreiben vom …………. (Entwurfsfassung vom 
………….; Billigungsbeschluss vom ……….) zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefor-
dert. 

 
 Grünkraut, den …………. …………………………… 
  (Hr. Lehr, Bürgermeister 
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  Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB) 

 Der Satzungsbeschluss erfolgte in der Gemeinderatssitzung vom …………. über die Entwurfs-
fassung vom …………. . 

 
 Grünkraut, den …………. …………………………… 
  (Hr. Lehr, Bürgermeister) 

 

  Ausfertigung  

 Hiermit wird bestätigt, dass der Bebauungsplan "Buchenstraße" und die örtlichen Bauvorschriften 
hierzu in der Fassung vom …………. dem Satzungsbeschluss des Gemeinderates vom ……. 
zu Grunde lag und dem Satzungsbeschluss entsprechen. 

 
 Grünkraut, den …………. …………………………… 
  (Hr. Lehr, Bürgermeister)  

 

  Bekanntmachung und In-Kraft-Treten (gem. § 10 Abs. 3 BauGB)  

 Der Satzungsbeschluss wurde am …………. ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan 
"Buchenstraße" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu sind damit in Kraft getreten. Sie werden  
jeweils mit Begründung für jede Person zur Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Ver-
langen Auskunft gegeben. 

 
 Grünkraut, den …………. …………………………… 
  (Hr. Lehr, Bürgermeister) 

 

  Berichtigung des Flächennutzungsplanes 

 Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Grünkraut wurde gemäß § 13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 
Nr. 2 BauGB für den Bereich des Bebauungsplanes "Buchenstraße" und den örtlichen Bauvorschrif-
ten hierzu im Wege der Berichtigung angepasst. Die Berichtung des Flächennutzungsplanes wurde 
am ……….. ortsüblich bekannt gemacht. 

 
 Grünkraut, den …………. …………………………… 
  (Hr. Lehr, Bürgermeister) 
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Plan aufgestellt am: 05.11.2020   
 

    
 

 

Planungsteam Büro Sieber, Lindau (B): 

 
Stadtplanung Florian Krug 
 

Landschaftsplanung Matthias Heumos  
 

Immissionsschutz Benjamin Buck 
 

Artenschutz Stefan Böhm 
 

Recht Jane Reinermann 
 

 

Planer: 

 

…………………………… Büro Sieber, Lindau (B) 
 

(i.A. B.Sc. Florian Krug)  
 

 
…………………………… Büro  
 

(Florian Krug)  
 

 
Die Planung ist nur zusammen mit Textteil und zeichnerischem Teil vollständig. Nur die versiegelten Originalausfertigungen tragen die 
Unterschrift des Planers. Der Text ist auf der Grundlage der jeweils aktuellen amtlichen Rechtschreibregeln erstellt. 

 
 
 


